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Sofern nicht anders hier geregelt, gelten die offiziellen Reglements des 
Internationalen Volleyballverbandes (FIVB), des Europäischen 

Volleyballverbandes (CEV) und des Österreichischen Volleyball Verbandes (ÖVV). 

 
Anmerkung: Geschlechtsneutrale Formulierung 

 
Wenn im Text Begriffe in männlicher bzw. weiblicher Schreibweise verwendet 

werden, so soll sinngemäß auch die weibliche bzw. männliche Form inkludiert 
sein. Auf eine durchgehende geschlechtsneutrale Schreibweise wurde zu Gunsten 

der Lesbarkeit des Textes verzichtet. 
 

 

1  ANMELDUNG UND GENEHM IGUNG VON 

TURNIEREN  

 

1. Alle Beach Volleyballveranstaltungen 2009 in Österreich müssen beim ÖVV bis 
spätestens 14 Tage vor Turnierbeginn angemeldet werden. (Ausnahme: 

ÖMS/Masters/Turniere der Kategorie A sind bereits bis Ende Oktober des 
Vorjahres anzumelden. In Sonderfällen ist vom ÖVV zu entscheiden.) Die 

Vergabe von Beach Volleyballturnieren erfolgt durch den ÖVV. Die offizielle 
Anmeldung eines Turniers erfolgt unter Anerkennung der vorliegenden 
Ausschreibung. Mit der Genehmigung des angemeldeten Turniers durch den 

ÖVV wird das Turnier in den offiziellen Turnierkalender aufgenommen. Die 
Information über eine Turnieranmeldung wird vom ÖVV-Büro unverzüglich an 

den betreffenden Landesverband weitergegeben. Die Rechnungslegung für 
Turnierlizenzen der Turnierkategorien B und C erfolgt durch den jeweiligen 
Landesverband, in dessen Bundesland das Turnier durchgeführt wird. Die 

Rechnungslegung für Turnierlizenzen der Kategorie A erfolgt durch den ÖVV. 
Eine Bestätigung des Turniers im offiziellen Turnierkalender erfolgt bei 

Turnieren der Kategorie A erst nach Einzahlung der entsprechenden 
Turniergebühr auf das ÖVV-Konto Nr. 00263926806, BLZ 12000 bei der Bank 
Austria Credit-anstalt. Die Überweisung der Lizenzgebühr hat bei Aon-Tour-

Turnieren der Kategorien A bis spätestens 4 Wochen vor dem Turniertermin 
zu erfolgen. Wird die Turniergebühr bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingezahlt, 

so kann das Turnier aus dem provisorischen Turnierkalender gestrichen 
werden. Geleistete Zahlungen für Lizenzgebühren werden bei Turnierabsagen 
oder Kategorieänderungen nicht zurückerstattet. Bei der Vergabe der Turniere 

durch den ÖVV wird auf örtliche Gegebenheiten, Standard und Anzahl der 
Plätze sowie auf eventuelle Terminkollisionen geachtet. 

 
 
2. Turnierlizenzgebühren für das Jahr 2009: 

 
 Kategorie Herren A:  ú 250,- 

 Kategorie Damen A:  Keine Gebühr für den Veranstalter 
 Kategorie Herren/Damen B: ú 100,- 
 Kategorie Herren/Damen C:  jeweils 15% des Nenngeldes der gemelde 

  ten Teams 
      Landesmeisterschaften:  Keine Gebühr für den Veranstalter 

 Kategorie Junior Masters, Junior Beach Cup: Keine 
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3. Die Genehmigung von internationalen Turnieren erfolgt durch den ÖVV und 
durch seine Vertragspartner. Internationale Turniere sind alle 

Veranstaltungen, die der FIVB, der CEV oder der MEVZA gemeldet werden 
müssen oder zu deren Turniercircuit gehören. Neben den Abgaben an die 

FIVB, die CEV oder die MEVZA ist auch an den ÖVV und ggf. seine 
Vertragspartner eine Gebühr zu entrichten. Die Höhe dieser Gebühr wird vom 
ÖVV-Vorstand bzw. seinen Vertragspartnern beschlossen. 

 
 

4. "Exhibitions" sind alle Beachvolleyball-Veranstaltungen, die keine Turniere im 
Sinne der Ausschreibung sind, an denen aber folgende Personen teilnehmen: 

 

- lizenzierte Beacher 
- überregional spielende Hallen-Volleyballer (=1. und 2.Bundesliga) 

- ausländische Spieler 
- ehemals überregional spielende Hallen-Volleyballer (=1. und    
   2.Bundesliga-Spieler) 

- ehemalige und aktuelle Nationalteamspieler Österreichs (ausge- 
   nommen Spieler, welche in der abgelaufenen Hallensaison noch   

   für den Nachwuchs spielberechtigt waren) 
 
 

Exhibitions müssen mindestens 6 Wochen vor der Veranstaltung beim ÖVV 
und beim Landesverband beantragt werden und bedürfen einer Genehmigung 

und Lizenzzahlung an den ÖVV, deren Höhe in Abhängigkeit von der Größe der 
Veranstaltung festgesetzt wird.  

 

Die Anmeldung muss enthalten: 
 

        - kurze Beschreibung der Veranstaltung (Side-Events,...) 
        - Turniermodus 
        - Name der zu erwartenden Spieler 

        - Höhe des Preisgeldes 
 

 
5. Der offizielle Spielball in der Beach Volleyballsaison 2009 ist für den Bereich 

der Masters- und Aon-Tour-Turniere der Mikasa VLS 200. 
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2  DURCHFÜHRUNG VON TUR NIEREN  

 

1. Der Veranstalter hat für die Durchführung des Turniers gemäß den 
Bestimmungen der ÖVV-Ausschreibung 2009 zu sorgen. 

 
2. Eine Checkliste für Turnierveranstalter steht auf www.volleynet.at/beach im 

Downloadbereich zur Verfügung. Sie enthält wichtige Punkte, die in 

Zusammenarbeit mit dem Veranstaltervertreter ausgearbeitet wurden. 
 

3. Der Veranstalter verpflichtet sich, falls notwendig, ein Qualifikationsturnier 
für alle angemeldeten Teams (Ausnahme: Masters, Junior Masters) am Tag 
vor Beginn des Hauptbewerbes durchzuführen. Die Anzahl der Teams, die an 

einem Turnier teilnehmen können, steht in Abhängigkeit zur Anzahl der 
vorhandenen Spielplätze und der Turniertage. Diesen Vorgaben ist unbedingt 

Folge zu leisten. Ausnahmen müssen vom ÖVV genehmigt werden. Bei 
Nichtbeachtung kann der Turnierveranstalter sanktioniert werden. 

 

 
Spielfelder Turniertage max. Anzahl der Teams im Hauptbewerb 

1 1 8 / 12 

1 2 16 

2 1 16 

2 2 24 

3 1 24 

3 2 32 

4 1 24 

4 2 48 

5 1 32 

5 2 48 

 
4. Der Hauptbewerb von Turnieren der Kategorie A und B darf nur an  

Wochenenden und Feiertagen gespielt werden. Ausnahmen müssen beim 
ÖVV beantragt werden. Der ÖVV entscheidet über den Antrag. 

 

5. Der Veranstalter garantiert folgende Platzbeschaffenheit: Ausmaß Sandfläche 
mindestens 24x14m, Sandtiefe mindestens 30cm, Feldgröße 8x8m, 

Sandbeschaffenheit gemäß ÖVV-Gütesiegel. 
Aon-Tour Turniere der A- und B-Kategorie sowie Masters und Junior-Masters 
dürfen nur noch mit Netzen und mit Netzanlagen mit ÖVV-Gütesiegel 

durchgeführt werden. Der Veranstalter hat diesen Punkt bei 
Neuanschaffungen zu berücksichtigen. 

 
6. Netzhöhen 
 

Herren:    2,43 m 
Damen:    2,24 m 

U20/U18 männlich: 2,43 m 
U20/U18 weiblich: 2,24 m 
U16 männlich:   2,35 m 

U16 weiblich:   2,20 m 
U14 männlich:  2,30 m 

U14 weiblich:  2,20 m 
 

http://www.volleynet.at/beach
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7. Die Spielfeldgröße beträgt 8 x 8 m. Ausnahme: U14-Turniere 7 x 7 m 
 

8. Die Leitung der Aon Tour Turniere durch einen Turnierdirektor muss 
gewährleistet und nachgewiesen werden. Der ÖVV behält es sich vor, einen 
Supervisor auf eigene Kosten zu entsenden, der gegenüber dem 

Turnierdirektor weisungsberechtigt ist. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben der 
Ausschreibung behält es sich der ÖVV vor, aufgrund des schriftlichen 

Berichts des Supervisors Sanktionen gegen den Veranstalter zu verhängen. 
 
9. Der ÖVV verwaltet die Spielerlizenzen online. Die Lizenzen sind von den 

Spielern online zu beantragen und die Lizenzgebühr bis spätestens 2 Wochen 
vor dem 1. Turnier, an dem sie teilnehmen wollen, einzubezahlen, um 

Probleme bei der Anmeldung zu vermeiden. Ein Spieler kann sich erst zu 
einem zweiten Turnier anmelden, wenn die Lizenzgebühr des ersten Turniers 
bzw. die Gebühr für die Saisonlizenz auf dem ÖVV-Konto eintrifft. Wenn die 

Lizenzgebühr am ÖVV-Konto eingelangt und die Lizenz validiert ist, erhält 
der Spieler ein Bestätigungsmail. Weiters ist bei jedem Turnier, wofür sich 

ein Spieler anmeldet, auch für den Veranstalter ersichtlich, ob die Lizenz 
bezahlt wurde, indem neben dem jeweiligen Spieler ein grünes Häkchen 
aufscheint. 

Bei einer Fristversäumnis bei der Einzahlung werden die Turnieranmeldungen 
zu weiteren Turnieren nicht durchgeführt, bis die Lizenzgebühr eingelangt 

und die Lizenz validiert ist. Der Veranstalter hat sich am Wettkampftag vor 
Turnierbeginn durch Kontrolle seiner Turnieransicht auf der ÖVV-Homepage, 
zu vergewissern, ob die Lizenzgebühr für die aktuelle Saison bzw. das 

Turnier entrichtet wurde. Nur mit entrichteter Lizenzgebühr ist der Spieler 
beim Turnier startberechtigt. In Ausnahmefällen dürfen NUR Juniorlizenzen 

vor Ort beim Veranstalter gelöst werden. Der Veranstalter übermittelt in 
solchen Fällen die Spielerdaten per Fax (pro Spieler ein Formular: 
Spielerinformation 2009; Kapitel 19.3) und die Lizenzgebühr an den ÖVV. 

Der Veranstalter haftet für die zu zahlende Lizenzgebühr der teilnehmenden 
Spieler.  

Auf Anfrage gibt es einen Login für Vereine, womit der Verein seine 
Jugendspieler zu Turnieren anmelden kann.  

 
10. Die Spieler sind verpflichtet die persönlichen Daten wie Adresse, Steckbrief, 

usw. über deren Login ständig aktuell zu halten. 

 
11. Schiedsrichter werden vom ÖVV gemäß Kapitel 18 nominiert. Weiters kann 

vom ÖVV ein Supervisor auf Kosten des ÖVV entsendet werden. 
 
12. Der Veranstalter hat einen Moderator und eine der Veranstaltung 

entsprechende Tonanlage zur Verfügung zu stellen. Die Aufgabe des 
Moderators ist es, neben organisatorischen Durchsagen die Zuseher zu 

unterhalten. Dies geschieht während der Spielpausen, auch Musik kann 
während der Spielpausen eingeschaltet werden. Während der Ballwechsel ist 
die Musik auszuschalten, oder sehr leise zu drehen. Der Moderator hat seine 

Moderation zu unterbrechen, wenn der Schiedsrichter den Ballwechsel 
angepfiffen hat, und nimmt diese mit Beendigung des Ballwechsels wieder 

auf. Der Moderator ist unparteiisch und unterstützt beide Teams 
gleichermaßen und ausgeglichen. Der ÖVV stellt den Moderatoren im 
Internet die Spielerbiographien zum Download zur Verfügung. Weiters stellt 



Ausschreibung Beach Volleyball 2009 

 

 

 
09.03.2009 © Österreichischer Volleyball Verband 7 / 45 

er den Veranstaltern Jingles und akustische Untermalungen digital zur 
Verfügung, welche vom Moderator eingespielt werden sollen. 

 
 

13. Der ÖVV führt vor der Saison eine Turnierdirektor-Schulung durch, zu der 
insbesondere die Turnierveranstalter eine geeignete Person entsenden 
müssen. 

 
14. Der ÖVV stellt nach Anfrage durch den jeweiligen Veranstalter eines 

Turniers der Kategorie B und C oder Juniorturniers eine gedruckte 
Plakatvorlage oder eine Sponsorleiste auf elektronischem Wege zur 
Verfügung, welche am Kopf der Turnierplakate der Veranstalter in 

entsprechender Größe einzufügen ist. Plakate für Turniere der Kategorie A 
müssen dem ÖVV übermittelt und von diesem individuell genehmigt werden. 

 
15. Der ÖVV verleiht dem Turnier durch Aufnahme in die entsprechende 

Kategorie im Turnierkalender Ranglistenstatus. 

 
16. Der ÖVV kündigt das Turnier auf der ÖVV-Homepage im Turnierkalender an. 

 
17. Der ÖVV erstellt und führt die Ranglisten, so dass diese dem Veranstalter 

rechtzeitig für dessen Turnier zur Verfügung stehen. 

 
18. Der ÖVV stellt dem Veranstalter die Ausschreibung und die Turnierraster zur 

Abwicklung des Turniers zur Verfügung. Eine Anforderung von Turnierrastern 
und/oder Plakaten hat beim ÖVV durch den Veranstalter zu erfolgen. 

 

19. Der ÖVV ist Anmeldestelle für Spielermeldungen für Masters und Aon-Tour-
Turniere und koordiniert diese mit dem Betreiber der Turnierverwaltung 

sowie mit den Turnierveranstaltern. 
 
20. Der ÖVV koordiniert die Turniermeldungen und die Ergebnis- und 

Ranglistenverwaltung. 
 

21. Der ÖVV stellt die entsprechenden Masken zur Abwicklung des Turniers zur 
Verfügung. 

 

22. Der ÖVV bietet jedem Veranstalter die Möglichkeit auf der ÖVV Homepage 
Informationen und Fotos über das Turnier einzugeben und zu gestalten, 

sowie die Möglichkeit der Verlinkung der ÖVV-Homepage mit der 
Veranstalterhomepage. 

 
23. Der ÖVV steht über info@beach-volleyball.at oder 01-505 7442-0 zu den 

Bürozeiten für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

 
  



Ausschreibung Beach Volleyball 2009 

 

 

 
09.03.2009 © Österreichischer Volleyball Verband 8 / 45 

3  EINTEILUNG DES HAUPT FELDES  

Österreichische Meisterschaften  

Hauptfeld  Wild - Cards  Qualifikanten  

16er Turnier 

 

12 Teams nach 

Rangliste 

 

keine Wild-Card 4 Teams aus einer 

Qualifikation, an der die 

Landesmeister 

teilnahmeberechtigt sind. 

Die Setzung der 

Landesmeister in der 

Qualifikation erfolgt nach 

der Rangliste. Falls keine 

4 Landesmeister antreten, 

sind diese automatisch 

qualifiziert, die 

Qualifikation wird nicht 

durchgeführt und die 

offenen Plätze im 

Hauptbewerb der ÖMS 

werden nach der Rangliste 

vergeben. 

Grand Masters  

Hauptfeld  Wild - Cards  Qualifikanten  

12er Turnier 

(Herren) 

10 - 12 Teams nach 

Rangliste 

 

2 Teams mit Wild-Card 

über ÖVV (1) und 

Veranstalter (1); werden 

auf die Plätze 11 und 12 

gelost.  

 

Keine Qualifikation 

8er-Turnier 

(Damen) 

6 - 8 Teams nach  

Rangliste 

2 Teams mit Wild-Card 

über ÖVV (1) und 

Veranstalter (1); werden 

auf die Plätze 7 und 8 

gelost.  

 

Keine Qualifikation 

Masters  

Hauptfeld  Wild - Cards  Qualifikanten  

16er Turnier 

(Herren) 

10 ï 12 Teams nach 

Rangliste 

 

2 Teams mit Wild-Card 

über ÖVV (1) und 

Veranstalter (1); werden 

auf die Plätze 11 und 12 

gelost. 

4 Teams aus der 

Qualifikation (beschränkt 

auf 7 Teams nach 

Rangliste + 1 Wild Card in 

der Qualifikation, die vom 

Nachwuchsnationaltrainer 

vergeben wird); werden 

auf die freistehenden 

Plätze 13-16 gemäß der 

ÖVV-Rangliste gesetzt. 

12er-Turnier 

(Damen) 

6 - 8 Teams nach  

der Rangliste 

2 Teams mit Wild Card 

über ÖVV (1) und 

Veranstalter (1) werden 

auf die Plätze 7 und 8 

gelost.  

4 Teams aus der 

Qualifikation (beschränkt 

auf 7 Teams nach 

Rangliste + 1 Wild Card in 

der Qualifikation, die vom 

Nachwuchsnationaltrainer 

vergeben wird); werden 

auf die freistehenden 

Plätze 9-12 gemäß ÖVV-

Rangliste gesetzt.  
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Aon - Tour  

Hauptfeld  Wild - Car ds  Qualifikanten  

8er Turnier 5-6 Teams nach 

Rangliste 

Max. 1 Team mit Wild-

Card über den 

Veranstalter wird auf den 

Platz 6 gesetzt. 

 

 

2 Teams über die 

Qualifikation; werden auf 

die Plätze 7 ï 8 gemäß 

der ÖVV-Rangliste 

gesetzt. 

 

12er Turnier 8 ï 10 Teams nach 

Rangliste 

 

max. 2 Teams mit Wild-

Card über 

Nachwuchsnationaltrainer 

(1) und Veranstalter (1); 

werden auf die Plätze 9 

und 10 gelost. 

2 Teams über die 

Qualifikation; werden auf 

die Plätze 11 ï 12 gemäß 

der ÖVV-Rangliste 

gesetzt. 

16er Turnier 12 ï 14 Teams nach 

Rangliste 

 

 

max. 2 Teams mit Wild-

Card über 

Nachwuchsnationaltrainer 

(1) und Veranstalter (1); 

werden auf die Plätze 13 

und 14 gelost. 

 

2 Teams über die 

Qualifikation; werden auf 

die freistehenden Plätze 

15-16 gemäß der ÖVV-

Rangliste gesetzt. 

24er Turnier 17 ï 20 Teams nach 

Rangliste 

 

max. 3 Teams mit Wild-

Card über 

Nachwuchsnationaltrainer 

(1) und Veranstalter (2); 

werden auf die Plätze 18 - 

20 gelost. 

max. 4 Teams über die 

Qualifikation; werden auf 

die Plätze 21 ï 24 gemäß 

der ÖVV- Rangliste 

gesetzt. 

 

32er Turnier 24 ï 28 Teams nach 

Rangliste 

 

max. 4 Teams mit Wild-

Card über 

Nachwuchsnationaltrainer 

(2) und Veranstalter (2); 

werden auf die Plätze 25 

ï 28 gelost. 

4 Teams über die 

Qualifikation; werden auf 

die Plätze 29 ï 32 gemäß 

der ÖVV-Rangliste 

gesetzt. 

 

48er Turnier 40 ï 44 Teams nach 

Rangliste 

 

max. 4 Teams mit Wild-

Card über 

Nachwuchsnationaltrainer 

(2) und Veranstalter (2); 

werden auf die Plätze 41 - 

44 gelost. 

4 Teams aus der 

Qualifikation; werden auf 

die Plätze 45 ï 48 gemäß 

der ÖVV-Rangliste 

gesetzt. 

 

 
1. Bei Turnieren der Kategorie A, die im 12er oder 16er Raster gespielt werden, 

kommt in Bezug auf Hauptfeld, Wildcards, und Anzahl der Qualifikanten im 

Hauptbewerb das System in Anlehnung an das Masters zur Anwendung. 
Allerdings ist das Teilnehmerfeld zur Qualifikation unbeschränkt. 

 
2. Alle fürs Hauptfeld qualifizierten Teams werden gemäß ihrer aktuellen 

(Dienstag vor Turnierbeginn) ÖVV-Ranglistenpunkte gesetzt. Alle Teams, die 

durch den Qualifikationsbewerb in den Hauptbewerb aufrücken, werden 
entsprechend ihrer ÖVV-Ranglistenpunkte gesetzt. Wild-Card-Teams werden 

den genannten Positionen im Turnierraster vom System zugelost. 
 
3. Setzung der Wildcards bei Grand-Masters, Masters und Kategorie A: 

- FIVB Team Ranking Top 48 auf Wildcard-Position 3 oder 4 
- FIVB Team Ranking Top 100 auf Wildcard-Positionen 5 oder 6 

- Nationale Teams je nach Raster auf die grundsätzlich vorgesehenen  
  Positionen  
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- Ausnahmen müssten vom ÖVV entschieden werden (z.B. starke ausländ- 
  ische Teams, welche jedoch nicht in der FIVB Top 100 sind) 

 
4. Der Nachwuchsnationaltrainer hat bei Aon-Tour-Turnieren immer das 1. 

Recht zur Vergabe einer Wild Card für die Nachwuchsnationalmannschaften 
bei 16er- und 24er-Teilnehmerfeldern, zur Vergabe zweier Wild-Cards für die 
Nachwuchsnationalmannschaften bei 32er- und 48er-Teilnehmerfeldern. 

Dieses Recht muss bis Montag vor dem Turnier, 12.00 Uhr, wahrgenommen 
werden. Nimmt er dieses nicht wahr, geht die Wild Card an den Veranstalter 

zurück. 
 
5. Die Vergabe der ÖVV-Wild-Card beim Masters erfolgt über den 

Vizepräsidenten Beach Volleyball. 
 

6. Wildcards des ÖVV (keine Nachwuchs-Nationalteam-WC!) oder des 
Veranstalters müssen bis zum Tag vor dem jeweiligen Qualifikationsturnier,  
12 20 Uhr, bekannt gegeben werden. Wildcards dürfen grundsätzlich nur an 

Teams vergeben werden, welche bis zum Nennschluss beim Turnier 
angemeldet waren. Ausnahme sind ausländische Top-Teams und Teams, 

welche in derselben Woche bei einem internationalen Turnier tätig waren. 
Diese 
Teams können durch den Erhalt einer Wildcard auch bis spätestens 12 20 

Uhr am Tag vor dem jeweiligen Qualifikationsturnier angemeldet werden. 
In der vorlªufigen Setzliste werden f¿r Wild Cards ĂBlanksñ gesetzt. F¿r den 

Fall, dass die WC nicht vergeben werden, wird die Setzliste geändert und die 
Teams rücken entsprechend auf. 

 

7. Im Einzelfall können bei den Masters-Turnieren abweichende Kriterien in 
Bezug auf Anzahl der Teams, Wildcards und Qualifikation gelten. Diese 

Ausnahmen müssen vom ÖVV genehmigt werden und werden im Rahmen 
der Turnierausschreibung bekannt gegeben. 
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4  QUALIFIKATIONSBEWERB E 

 
1. Alle teilnehmenden Teams werden gemäß ihrer Ranglistenpunkte gesetzt. Bei 

zeitlichen Problemen kann der Qualifikationsbewerb im Single Elimination 
System gespielt werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Turnierdirektor 
in Abstimmung mit dem Veranstalter. In diesem Fall müssen die Sätze aber 

verpflichtend bis 21 Punkte gespielt werden. 
 

2. Die Qualifikation bei einem Turnier der Aon-Tour darf frühestens am Tag vor 
dem Hauptbewerb 11 Uhr beginnen. Ausnahmen müssen beim ÖVV 
beantragt werden. Der ÖVV entscheidet über den Antrag. 

 
 

 
 

5  ZULASSUNG ZU ÖVV - TURNIEREN  

 

1. Es sind nur Spieler mit einer gültigen ÖVV - Lizenz und einer Mitgliedschaft 
bei einem ÖVV-Mitgliedsverein zur Teilnahme an Masters- oder Aon-Tour -

Turnieren berechtigt. Das Lösen einer Lizenz beinhaltet die Angabe eines 
Vereines. Eine Änderung des Vereines innerhalb der Beachsaison ist nicht 
zulässig.  

 
2. Mit dem Lösen der Spielerlizenz wird die ÖVV-Ausschreibung in der jeweils 

g¿ltigen Fassung inkl. des Punktes ĂSanktionen f¿r Spielerñ vom jeweiligen 
Spieler anerkannt. 

 

3. Den Top 64 Spielern bzw. den Top 32 Spielerinnen der aktuellen Rangliste, 
ist es nicht gestattet, an Aon-Tour Turnieren der Kategorie C und 

Hobbyturnieren teilzunehmen. Es werden jedoch auch Spieler für diese 
Regelung berücksichtigt, welche aufgrund einer nicht bezahlten Lizenz in der 
Rangliste nicht aufscheinen. Deshalb werden bei C-Cups die maximalen 

Einzelpunkte für die Teilnahme immer angeführt. 
 

4. Alle rechtzeitig (siehe jeweiligen Anmeldeschluss) gemeldeten Teams mit 
gültiger ÖVV-Lizenz haben unter Berücksichtigung des Punktes 5.3 das 

Recht, an einem Turnier der Aon Tour teilzunehmen. Der Veranstalter ist 
daher gegebenenfalls verpflichtet, einen Qualifikationsbewerb durchzuführen. 
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5.1  ZULASSUNG AUSLÄNDISC HER SPIELER ZU NATIO NALEN 

RANG LISTENTURNIEREN  

 

1. Es darf pro 8 teilnehmenden Teams in einem Turnier nur 1 ausländisches 
Team, (bestehend aus Nicht-EU-Bürgern) in einem ÖVV-Turnier im Hauptfeld 
teilnehmen. Jeder ausländische Spieler muss eine gültige ÖVV-Lizenz 

besitzen und darf an maximal vier Turnieren (Masters und Aon-Tour 
gemeinsam) teilnehmen. Dies gilt nicht für ausländische Spieler, die einen 

Wohnsitz in Österreich nachweisen können. 
 
2. Die Einladung von ausländischen Teams muss in Kooperation mit dem ÖVV 

erfolgen. 
 

3. Maximal 50% der aus der Qualifikation für das Hauptfeld hervorgehenden 
Teams dürfen ausländische Teams (bestehend aus Nicht-EU-Bürgern) sein. 

 

4. Es dürfen nicht mehr als 4 ausländische Teams (bestehend aus Nicht-EU-
Bürgern) an der Qualifikation teilnehmen. 

 
5. Hinsichtlich der Zulassung ausländischer Teams (bestehend aus Nicht-EU-

Bürgern) bei Junior Beach Masters ist diese Regelung aufgehoben, es gilt die 
Nachwuchsausschreibung des ÖVV. 

 

6. Ein Team, bestehend aus einem österreichischen und einem Nicht-EU-
Bürger,  gilt als ausländisches Team. 

 
7. Ausländische Teams und Teams aus EU-Bürgern erhalten nur Punkte für 

Turniere der Kategorien Grand Masters, Masters sowie Turnieren der Aon-

Tour. Es werden aber auch, wie jedem anderen Spieler, Vorjahrespunkte ab 
dem 1. Turnier angerechnet. Für den Hauptbewerb qualifizierte ausländische 

Teams (bestehend aus Nicht-EU-Bürgern) werden entsprechend ihrer ÖVV-
Ranglistenpunkte gesetzt. Ausländische Teams aus dem Qualifikationsturnier 
werden, so wie alle anderen Teams aus der Qualifikation, ebenfalls 

entsprechend ihrer ÖVV- Ranglistenpunkte auf die Hauptbewerbsplätze 
gesetzt (s. 3, Einteilung des Hauptfeldes). 

 
8. Falls mehr als ein ausländisches Team pro 8er-Feld im Hauptbewerb starten 

will, entscheidet sich die Teilnahme hierarchisch nach folgenden Kriterien: 

 
a. Vergabe einer Wild Card 

b. wenn keine Wild Card vergeben, dann höhere Punkteanzahl des Teams in 
der ÖVV-Rangliste  

c. wenn gleiche Punkteanzahl, haben Teams mit einem österreichischen 

Spieler Vorrang  
d. wenn kein Team mit einem österreichischen Spieler, dann Zeitpunkt der 

Anmeldung. 
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6  WE RBERICHTLINIEN  

 

6.1  RICHTLINIEN FÜR VERA NSTALTER  

 

6.1.1  INTERNATIONALE  TURNIERE, MASTERS - TURNIERE  

Alle werblichen Rechte bei FIVB- oder CEV-Veranstaltungen, bei der Masters-
Tour und bei der Junior Masters Tour werden zwischen ÖVV und den 

Veranstaltern vertraglich geregelt.  
 
 

6.1.2  AON - TOUR  

1. Alle Turniere der Kategorien A, B und C sowie die Junior Beach Cups, werden 

unter dem Titel Aon-Tour zusammengefasst. Der ÖVV behält es sich vor 
diesen Titel wieder zu ändern.  Der ÖVV behält es sich weiters vor, zusätzlich 

einen Ăpresentedñ-Sponsor für die Tour zu benennen. 
 
2. Jeder Veranstalter hat die Möglichkeit seinen Turniernamen frei zu wählen, 

wobei dieser Name mit Cup enden muss, und die entsprechende 
Turnierkategorie zumindest danach zu nennen ist. Der Begriff Aon Tour ist 

dabei immer gemeinsam mit dem Turniernamen zu führen. 
 
3. Die werbliche Darstellung (Layout der Plakate, Drucksorten, Homepage) aller 

Veranstaltungen der Aon-Tour muss dem gemeinsamen Layout entsprechen, 
oder vom ÖVV genehmigt werden.  

 
4. Der ÖVV hat das Recht der Vermarktung der Leibchen der Spieler, welche 

vom ÖVV  zur Verfügung gestellt werden. Macht der ÖVV keinen Gebrauch 

von diesem Recht, geht das Recht an den jeweiligen Turnierveranstalter  
über.  

 
5. Stellt der Veranstalter eines Turniers Spielershirts zur Verfügung, so hat er 

dafür zu sorgen, dass bei der Siegerehrung frische Spielershirts zur 
Verfügung stehen. 

 

 

6.1.3  KATEGORIE A  

1. ÖVV vermarktet 2 Banden von 1m x 3,4m Größe, sowie eine Bande mit ÖVV-
Logo. Die Veranstalter sind verpflichtet, die Position dieser Werbeflächen 

gemäß den Vorgaben des ÖVV einzuhalten. Herstellung und Auslieferung 
erfolgen auf Kosten des ÖVV.   

 

2. Der Veranstalter haftet für die Auszahlung der Preisgeldsumme. 
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3. Der Veranstalter muss einen, der Veranstaltung angemessenen, Center Court 

errichten. Dieser muss Sitzplätze für mindestens 200 Zuseher haben, einen 
ausreichenden Sonnenschutz für Spieler und die Turnierorganisation 

anbieten,  mit einer Tonanlage ausgestattet sein, sowie alle weiteren 
allgemeinen sportlichen Anforderungen erfüllen. Hierzu müssen auch 
geeignete Ballkinder organisiert werden, welche zumindest verpflichtend ab 

den Halbfinalen vor Ort sein müssen. 
 

4. Es besteht bzgl. der Vermarktung ein Ausschluss für Unternehmen der 
Telekommunikationsbranche (Netzbetreiber). Das Verbot der Werbung gilt 
auf allen mit dem Turnier in Verbindung stehenden Werbeträgern und ï

mitteln, mit der Ausnahme der Werberechte, die den Spielern gehören, d.h., 
Spielhose.  Der ÖVV behält es sich vor bis 28. Februar 2009 noch eine 

weitere Branche zu nennen, in welcher dann eine Exklusivität der 
Vermarktung für alle Aon-Tour Turniere der Kategorie A bestehen würde. 

 

6.1.4  KATEGORIE B UND C  

1. ÖVV vermarktet 2 Banden von 1m x 3,4m Größe bei B- und C-Cups und eine 
Bande 1m x 1,7m für das  ÖVV-Logo. Die Herstellung und Auslieferung 
erfolgen auf Kosten des ÖVV. Die Veranstalter sind verpflichtet, die Position 

dieser Werbeflächen gemäß den Vorgaben des ÖVV einzuhalten.  
 

2. Alle weiteren werblichen Rechte bei Aon-Tour Veranstaltungen liegen beim 
Veranstalter. Der Veranstalter eines Turniers der Aon-Tour haftet für die 
Auszahlung der angekündigten Preisgeldsumme.  
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6.2  RICHTLINIEN FÜR SPIE LER  

 
1. Es gelten grundsätzlich bei allen Turnieren die FIVB-Werberichtlinien. Die 

Spieler sind verpflichtet, zur Verfügung gestellte Shirts zu tragen. Sofern der 

ÖVV oder der Veranstalter keine Shirts zur Verfügung stellt, können die 
Spieler ihre eigenen Leibchen tragen. 

 
2. Die Einhaltung der Richtlinien kann vor dem Technical Meeting durch den 

Turnierleiter, während der Spiele durch den Wettkampfleiter sowie von einer 

durch den ÖVV entsandten Person kontrolliert werden. 
 

3. Verstöße gegen die Werberichtlinien sind unter "Sanktionen für Spieler" 
geregelt. 

 

4. Persönliche Handtücher, Taschen oder Kleidungsstücke dürfen die Banden 
bzw. andere Werbeträger nicht verdecken. Ebenso dürfen Werbebanden, 

offizielle Spielershirts und andere Werbeträger nicht mutwillig beschädigt 
werden. 

 

5. Die Spieler müssen die Getränkeflaschen des - sofern vorhanden - offiziellen 
Getränkesponsors auf den Courts oder vor der Mediawand des Turniers 

benutzen. Die Regelung gilt im gleichen Sinn für die offiziellen Handtücher, 
die der Veranstalter zur Verfügung stellt. 

 

6. Bei Presse- und TV-Interviews o.ä. Auftritte, welche auf den Courts oder vor 
der Mediawand des Turniers stattfinden, müssen die Spieler/ Spielerinnen 

das offizielle Spielshirt bzw. -top tragen.  
 

7. Bei Turnieren der Kategorie A und Masters (inkl. Grand Masters und ÖMS), 
sind die Spieler verpflichtet innerhalb eines Teams gleiche Hosen und 
gleichartige Shirts zu tragen (gleicher Typ, Style, Hersteller und Farbe). 

 
Herren: + kurze Hosen; maximal bis 10cm oberhalb der Knie 

  + Shirts ärmellos und enganliegend 
 
Damen: + Hosen an der Seite maximal 7 cm breit 

  + Tops enganliegend 
 

Bei kaltem Wetter (< 15 °C) dürfen beide SpielerInnen lange Hosen tragen, 
welche in Typ, Style, Hersteller und Farbe gleich sind. 
 

(Vergleiche Abbildungen FIVB Handbook Kapitel 4)  
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7  QUALITÄTSICHERUNG  

 

1. Der Veranstalter ist dem ÖVV und den Spielern gegenüber für die 
ordnungsgemäße Durchführung seiner Veranstaltung verantwortlich. Diese 

Verantwortlichkeit erstreckt sich insbesondere auch auf seine Mitarbeiter. Bei 
Verstößen behält sich der ÖVV das Recht vor, gegen den Veranstalter 
Sanktionen zu verhängen. 

 
2. Der ÖVV kann zu Turnieren der Aon-Tour einen Supervisor entsenden, der 

die Qualität der Veranstaltung prüft, und im Bedarfsfall dem Turnierdirektor 
Weisungen erteilen kann. 
Die Qualität der Veranstaltung wird anhand einer Checkliste beurteilt, die 

durch 3 Personen ausgefüllt wird: HauptschiedsrichterIn, ÖVV-VertreterIn 
und SpielervertreterIn. 

Der ÖVV behält sich vor auf der Homepage ein aktuelles Ranking der 
Turnierqualitäten zu veröffentlichen.   

 

3. Sanktionen können z. B. die Nichtvergabe weiterer Beach Volleyballturniere 
sein. Sollten dem ÖVV durch Verstöße eines Veranstalters Nachteile 

erwachsen, können diese an den Veranstalter weitergegeben werden. 
 

4. Die Nichtbeachtung der Ausschreibung bezüglich elementarer 
Durchführungsprinzipien für Turniere, insbesondere der Zulassung eines 
nicht lizenzierten Spielers zu einem Beach Volleyballturnier, kann zu einer 

Sanktion des Veranstalters durch den ÖVV führen. 
 

 

8  HAFTUNGEN  

 

Der ÖVV übernimmt keinerlei Haftungen für Schäden und Ansprüche, die durch 
die Veranstaltung von Beach Volleyballturnieren entstehen können. Den 

Veranstaltern wird empfohlen, einen ausreichenden Versicherungsschutz 
abzuschließen. 
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9  TURNIERKATEGORIEN  

 

Nur Veranstaltungen, die den Anforderungen der ÖVV-Ausschreibung 
entsprechen, können sich als Beach Volleyballturnier bezeichnen oder als solche 

anerkannt werden. Alle Beach Volleyballveranstaltungen in Österreich sind dem 
ÖVV anzuzeigen. 
 

9.1  FIVB UND CEV - TURNIERE  

 

1. Es gelten die Reglements von FIVB, CEV und ÖVV sowie die dazu erlassenen 

Durchführungsbestimmungen. 
 

2. Das Recht zur Durchführung von internationalen Turnieren wird vom ÖVV an 
geeignete Veranstalter gegen eine Gebühr vergeben. 

 
3. Die An-/Ab- und Ummeldungen werden im ĂLeitfaden zur Teilnahme an 

FIVB- und CEV-Turnieren 2009ñ, welcher sich im Anhang B der 

Ausschreibung befindet, geregelt. 
 

4. Die Reihung der angemeldeten österreichischen Teams zur Teilnahme an 
FIVB- oder CEV-Turnieren wird nach der aktuellen österreichischen Rangliste 
(Stichtag: offizieller Meldeschluss des Turniers) durchgeführt. Die Setzung im 

Turnier erfolgt nach den Richtlinien der FIVB oder CEV. 
Der ÖVV behält sich das Recht vor, die Anmeldung und Reihung im Sinne 

einer Förderung der Nationalteams auf Grundlage einer Kaderordnung zu 
verändern. 

 

5. Die Nationalteams sollen von Country-Quota Spielen verschont bleiben. Der 
ÖVV behält es sich vor, nur so viele Teams anzumelden, dass bei der 

Möglichkeit einer Country-Quota diese Teams spielfrei sind. 
 
6. Um eine mögliche Wildcard für internationale Turniere wird vom ÖVV frei 

nach eigenen Kriterien angesucht. 
 

7. Für die Teilnahme am FIVB Grand Slam in Klagenfurt gelten die jeweiligen 
Kriterien der FIVB. 
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9.2  ÖSTERREICHISCHE MAST ERS SERIE (INKL. GRA ND 

MASTERS + ÖSTERREICH ISCHER MEISTERSCHAFT )  

 

1. Die Masters-Serie ist die höchste nationale Turnierserie im Bereich des ÖVV. 

Bezüglich Preisgeldhöhe und Durchführung gelten jene Vereinbarungen, die 
Bestandteil des Vertrages zwischen ÖVV und Veranstalter der Masters Serie 
sind. 

 
2. In der Masters-Serie inkludiert ist die österreichische Meisterschaft. 

Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger, oder Spieler die 
nach den FIVB Sportregulations den ÖVV als Federation of Origin innehaben 
oder zumindest 5 Jahre in Österreich gemeldet sind und sich aufgrund der 

Rangliste qualifiziert haben (siehe Punkt 3.). 
 

3. Die Top 16 Damen- und Herrenteams der Rangliste mit Stichtag 
(Nennschluss der ÖMS) sind verpflichtet an den ÖMS teilzunehmen und 
dürfen zu diesem Zeitpunkt an keinem anderen nationalen oder 

internationalen Turnier teilnehmen. 
 

9.3  AON TOUR  

 

1. Die Aon Tour ist die zweithöchste Turnierkategorie im Bereich des ÖVV in der 

allgemeinen Klasse und ist in Turniere der Kategorien A, B und C eingeteilt.  
 

2. An einem Wochenende darf entweder nur ein Masters oder ein Kategorie A-
Turnier für Damen und Herren stattfinden, jedoch mehrere Kategorie B- und 
C-Turniere. Über Ausnahmen entscheidet der ÖVV. 

 
3. Die Durchführung von 2 Herren-Turnieren der Kategorie A an einem 

Wochenende ist dann erlaubt, wenn die Turnierorte mehr als 200km 
voneinander entfernt sind.  

 

 

9.4  LANDESMEISTERSCHAFTE N 

 

1. Landesmeisterschaften sind vom jeweiligen Landesverband durchzuführen.  
Teilnahmeberechtigt an den Landesmeisterschaften sind österreichische 

Staatsbürger, oder Spieler die nach den FIVB Sportregulations den ÖVV als 
Federation of Origin innehaben oder zumindest 5 Jahre in Österreich 
gemeldet sind. Weitere Teilnahmebestimmungen sind beim jeweiligen 

Landesreferenten nachzufragen. Die Setzung ist nach der österreichischen 
Rangliste vorzunehmen. Die Bestimmungen der Ausschreibung des ÖVV 

müssen eingehalten werden. Der Landesverband kann entscheiden, ob bei 
der jeweiligen LMS nur Teams teilnehmen dürfen, die aus 2 SpielerInnen des 

jeweiligen Landesverbandes bestehen, oder ob nur ein Spieler dem jeweiligen 
Landesverband angehören muss. In diesem letzteren Fall muss dieses Team 
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aber an mindestens 3 Turnieren der laufenden Saison, welche für die 
Österreichische Rangliste gewertet werden, teilgenommen haben. 

Bei Anmeldung von 2 SpielerInnen aus unterschiedlichen Landesverbänden 
obliegt es den SpielerInnen rechtzeitig bis Nennschluss den Nachweis zu 

erbringen, dass sie bereits an drei Turnieren gemeinsam teilgenommen 
haben und somit zur Teilnahme berechtigt sind. 

 

2. Landesmeisterschaften sind eine eigene Turnierkategorie, sind aber nach den 
Kriterien eines Kategorie B Turniers zu spielen. Es werden auch ebenso viele 

Punkte wie bei einem Kategorie B Turnier vergeben. (Besonderheit bei LMS: 
zur Teilnahme genügt eine ÖVV Kategorie C ï Lizenz bzw. eine ÖVV Turnier 
ï Lizenz). 

Die Ausschüttung von Preisgeldern in der Höhe eines Turniers der Kat. B ist 
möglich und unterliegt der Entscheidung der Landesverbände.   

 
3. Wenn die Landesmeisterschaften als Qualifikation für die Österreichische 

Meisterschaft gewertet werden sollen, dann haben sie am gemeinsam 

vereinbarten Wochenende und in Einklang mit den anderen 
Landesmeisterschaften statt zu finden. 

Am Termin der Landesmeisterschaften dürfen keine anderen Turniere 
ausgetragen werden. 

 

4. Die Landesmeister sind für die Qualifikation der ÖMS startberechtigt. Der 
Startplatz des Landesmeisters bei der ÖMS gilt aber jeweils nur für das Team 

in derselben Zusammensetzung wie bei der LMS. Sollte ein Spieler des 
Teams an der ÖMS nicht teilnehmen können, verzichtet das gesamte Team 
auf die Teilnahme. Ist der Landesmeister aufgrund der Ranglistenpunkte 

bereits für den Hauptbewerb der ÖMS qualifiziert, so wird kein weiteres Team 
dieses Bundeslandes zur Qualifikation der ÖMS zugeteilt. 

  

9.5  JUNIOR BEACH MASTERS   

1. Die Junior Masters Serie ist die höchste nationale Turnierserie im Bereich des 
ÖVV für Jugendliche, die nach dem 01.01.1989 geboren sind. Es dürfen nur 

Sachpreise ausgespielt werden. Bezüglich der Durchführung gelten jene 
Vereinbarungen, die Bestandteil des Vertrages zwischen dem ÖVV und dem 
Veranstalter der Junior Masters Serie sind. 

 
2. Es gibt in der Saison 2009 drei Turnierkategorien: 

 
a) Junior Beach Cup 
b) Junior Beach Masters 

c) Junior Beach Österreichische Meisterschaften 
 

3. Bei Junior Beach Masters und Junior Beach Cups wird in vier, bei den 
Österreichischen Meisterschaften wird 2009 in drei Alterskategorien gespielt. 

 

U14: Stichtag 01.01.1996 und jünger, geschlechtlich getrennt, 
(es wird keine ÖMS U14 ausgetragen) 

U 16: Stichtag 01.01.1994 und jünger, geschlechtlich getrennt 
U 18: Stichtag 01.01.1992 und jünger, geschlechtlich getrennt  
U 20: Stichtag 01.01.1990 und jünger, geschlechtlich getrennt  
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4. In der Saison 2009 werden 8 Nachwuchsranglisten geführt:  
 

a) weiblich U 14 
b) männlich U 14 
c) weiblich U 16 

d) männlich U 16 
e) weiblich U 18 

f) männlich U 18 
g) weiblich U 20 
h) männlich U 20 

 
5. Ergebnisse aus den ÖVV-Nachwuchsturnieren gelten auch für die allgemeine 

ÖVV-Rangliste. Der Punkteverteilungsschlüssel, sowohl für Allgemeine- und 
Nachwuchsrangliste, ist in Kapitel 14 zu finden. 

 

9.6  JUNIOR LANDESMEISTERSCHAFTE N 

 

1. Landesmeisterschaften sind vom jeweiligen Landesverband durchzuführen. 
Teilnahmeberechtigt an den Landesmeisterschaften sind österreichische 

Staatsbürger, oder Spieler die nach den FIVB Sportregulations den ÖVV als 
Federation of Origin innehaben oder zumindest 5 Jahre in Österreich 
gemeldet sind. Weitere Teilnahmebestimmungen sind beim jeweiligen 

Landesreferenten nachzufragen. Die Setzung ist nach der österreichischen 
Rangliste vorzunehmen. Die Bestimmungen der Ausschreibung des ÖVV 

müssen eingehalten werden.  
Die ersten drei Teams jeder Landesmeisterschaft qualifizieren sich für die 

Junior Österreichischen Meisterschaften.  
Der Landesverband kann entscheiden, ob bei der jeweiligen LMS nur Teams 
teilnehmen dürfen, die aus 2 SpielerInnen des jeweiligen Landesverbandes 

bestehen, oder ob nur ein Spieler dem jeweiligen Landesverband angehören 
muss. In diesem letzteren Fall muss dieses Team aber an mindestens 2 

Turnieren der laufenden Saison, welche für die Österreichische Rangliste 
gewertet werden, teilgenommen haben. 
Bei Anmeldung von 2 SpielerInnen aus unterschiedlichen Landesverbänden 

obliegt es den SpielerInnen rechtzeitig bis Nennschluss den Nachweis zu 
erbringen, dass sie bereits an zwei Turnieren gemeinsam teilgenommen 

haben und somit zur Teilnahme berechtigt sind. 
 
2. Wenn die Landesmeisterschaften als Qualifikation für die Junior 

Österreichische Meisterschaft gewertet werden sollen, dann haben sie am 
gemeinsam vereinbarten Wochenende und in Einklang mit den anderen 

Landesmeisterschaften statt zu finden. Findet eine Landesmeisterschaft nicht 
statt, so verliert der Landesverband sein Recht zur Entsendung von Teams 
und die zu vergebenden Startplätze werden zusätzlich über die Junior 

Rangliste ermittelt. Der Startplatz bei den ÖMS gilt jeweils für das Team in 
derselben Zusammensetzung wie bei der LMS. Sollte ein Spieler des Teams 

an der ÖMS nicht teilnehmen können, verzichtet das gesamte Team auf die 
Teilnahme. 
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9.7  JUNIOR ÖSTERREICHISCH E MEISTERSC HAFT  

 
Die Junior ÖMS wird in Anlehnung an die Junior Masters durchgeführt, aber mit 
einem Teilnehmerfeld von maximal 32 Teams. Teilnahmeberechtigt sind 

österreichische Staatsbürger, oder Spieler die nach den FIVB Sports Regulations 
den ÖVV als Federation of Origin innehaben oder zumindest 5 Jahre in Österreich 

gemeldet sind. Die Qualifikation erfolgt über die Landesmeisterschaften (jeweils 
3 Teams) und über die Junior Ranglisten (verbleibende Plätze, mindestens aber 
5). Zur Teilnahme an den Junior ÖMS ist eine Junior-Lizenz nötig. Junior-

Turnierlizenzen sind in diesem Fall ungültig. 
 

9.8  HOBBY BEACH  

1. Als Hobbybeach gelten Turniere, die als Seniorenturnier (ab 40 Jahren 
Herren, ab 35 Jahren Damen), Mixed 2 vs. 2 oder Mixed 4 vs. 4 gespielt 
werden. Diese Turniere werden als eigene Turnierkategorien gesehen und in 

eigenen Ranglisten gewertet. 
Die Teilnahme an diesen Turnieren erfordert die Registrierung in der ÖVVB-

Datenbank und die Lösung einer Hobby-Lizenz (ú 5 pro Jahr und ist zur 
Teilnahme an unbegrenzten ÖVV-Hobbybewerben in dieser Saison zulässig; 
Nenngelder können bei Turnieren noch zusätzlich anfallen) 

 
2. Die Gebührenhöhen der Veranstalterlizenz und Spielerlizenz für 

Hobbyturniere werden vom Landesverband bestimmt und dürfen die 
Richtlinien der Turniere der Kategorie C nicht übersteigen. 

 

3. Der Landesverband soll die Vereinszugehörigkeit der Hobby-
Spielerlizenzinhaber erfassen und an den ÖVV weiterleiten. Handhabung und 

Sanktionierung obliegen dem Landesverband. 
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10   SPIELERLIZENZEN  

 
1. Teilnahmeberechtigt an allen ÖVV-Turnieren in Österreich sind nur Spieler 

mit einer gültigen ÖVV-Lizenz. Die Lizenzen können nach dem Beantragen 
eines persönlichen Logins (Login-Button auf der ÖVV-Homepage) im 
persönlichen Login-Bereich gelöst werden. Jeder österreichische Staatsbürger 

hat das Recht auf eine Lizenz, sofern er nicht vom ÖVV wegen schweren 
Verstoßes gegen die Reglements gesperrt ist. EU-Bürger sind 

österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. Jeder Inhaber einer Lizenz 
(ausgenommen ausländische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Österreich) hat 
neben der Berechtigung zur Teilnahme an Turnieren das Recht, in die ÖVV-

Rangliste aufgenommen zu werden. Außerdem wird er durch den ÖVV 
berechtigt, an Turnieren im Ausland (unter Berücksichtigung der Rangliste) 

teilzunehmen, und hat das aktive und passive Wahlrecht bei der Wahl der 
Spielervertreter. 

 

2. Spieler, die im Bereich des ÖVV an Turnieren teilnehmen, die nicht beim ÖVV 
gemeldet bzw. vom ÖVV genehmigt sind, werden für einen Zeitraum von 6 

Wochen ab dem Zeitpunkt der Strafaussprechung für alle Wettkämpfe im 
Bereich des ÖVV gesperrt. Im Wiederholungsfall werden betreffende Spieler 

für 3 Monate gesperrt.  
 
3. ÖVV-Lizenzen werden ausschließlich vom ÖVV vergeben. Die Lizenz ist unter 

Anerkennung der vorliegenden Ausschreibung online unter www.beach-
volleyball.at bis spätestens 2 Wochen vor dem 1. Turnier, an welchem der 

Spieler teilnehmen möchte, zu beantragen. Die Einzahlung der Lizenzgebühr 
hat, nach dem Lösen der Lizenz durch den persönlichen Login, auf das ÖVV -
Lizenzkonto (Konto Nr. 00263926806, BLZ 12000 bei der Bank 

Austria Creditanstalt) zu erfolgen. Eine Einzahlung ohne vorheriges 
Beantragen gilt nicht als Lösen einer Lizenz. Mit der Einzahlung erklärt der 

Spieler sein Einverständnis der Informationsübermittlung per Email durch 
den ÖVV. Bei der Turnieransicht ist ersichtlich, ob eine gültige Lizenz für den 
jeweiligen Spieler vorliegt. Eine Einzahlungsbestätigung gilt nicht als Ersatz 

für eine gültige Beachlizenz. Juniorlizenzen dürfen ausnahmsweise auch beim 
Veranstalter ohne Aufpreis für Mehraufwand gelöst werden. 

2009 gibt es folgende, vom ÖVV ausgegebene Arten von Beachlizenzen: 
 
ÖVV  Herren - Lizenz : Berechtigt zur Teilnahme an Masters, Aon-Tour und 

Hobbyturnieren. Sie kostet ú 35,-. 
 

ÖVV  Damen - Lizenz : Berechtigt zur Teilnahme an Masters, Aon-Tour und 
Hobbyturnieren. Sie kostet ú 30,-. 
 

ÖVV  Kategorie C -Lizenz:  Berechtigt zur Teilnahme an Aon-Tour Kategorie 
C- und Hobbyturnieren. Sie kostet ú 20,-. 

 
ÖVV  Turnier -Lizenz:  Berechtigt zur Teilnahme an einem Aon-Tour 
Kategorie C-Turnier in der aktuellen Saison. Sie kostet ú 7.5 ,- pro Person. 

 
ÖVV  Junior -Lizenz:  Berechtigt zur Teilnahme an allen vom ÖVV 

veranstalteten Turnieren. Sie wird jedoch nur an Personen, die nach dem 
1.1.1990 geboren sind, ausgestellt. Sie kostet ú 15,- pro Person. 

http://www.beach-volleyball.at/
http://www.beach-volleyball.at/
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ÖVV  Junior -Turnier - Lizenz:  Berechtigt zur Teilnahme an einem ÖVV-
Junior-Cup in der aktuellen Saison. Sie kostet ú 5,- pro Person. 

 
Hobby - Lizenz:  Berechtigt zur Teilnahme an unbegrenzten ÖVV-
Hobbyturnieren in der aktuellen Saison. Sie kostet ú 5,- pro Person. 
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11   TURNIERANMELDUNG  

 
1. Die Anmeldefrist für Turniere der Masters Serie, sowie für Aon-Tour Turniere 

der Kategorien A und B endet am Dienstag 20.00 12:00 Uhr vor dem 
betreffenden Turnier und muss über die online ï Maske unter www.beach-
volleyball.at erfolgen. Telefonische Anmeldungen oder Anmeldungen per Mail 

sind nicht zulässig. Ist zu diesem Zeitpunkt der Hauptbewerbsraster voll, 
sind keine weiteren Anmeldungen mehr zulässig. Ausnahme: 

Wildcardregelung nach Pkt. 3.5. Ist zum Zeitpunkt des Nennschlusses der 
Hauptbewerbsraster nicht voll, bleibt der Anmeldebutton bis spätestens den 
Tag vor Turnierbeginn, 18 Uhr geöffnet, solange noch Plätze im Hauptbewerb 

frei sind. Bei Erreichung dieser Frist, oder bei einem vollen 
Hauptbewerbsraster ist keine weitere Anmeldung mehr möglich (=vorläufige 

Setzliste). Auch für Veranstalter ist dann die Möglichkeit für Anmeldungen 
gesperrt. Nur Teams, welche in dieser Setzliste ersichtlich waren, dürfen am 
Turnier teilnehmen und können Ranglistenpunkte erhalten. Nachträgliche 

Teamänderungen sind nicht zulässig. Ausnahme: Wildcardregelung unter 
Pkt. 3.5. Die Setzliste für die Qualifikation ist am Tag vor der Qualifikation, 

20 Uhr festzusetzen. Die Setzliste für das Hauptfeld ist am Tag vor 
Turnierbeginn um 20 Uhr festzusetzen. Bei der Setzliste ist in erster Linie die 

Gesamtpunktezahl des Teams ausschlaggebend. Sollte Punktegleichheit 
bestehen, dann wird die maximale Einzelpunktezahl eines Spielers des 
Teams herangezogen. Sollte dann noch Punktegleichheit bestehen, 

entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung. 
 

 
2. Die Anmeldung für Turniere der Kategorie C und für Junior-Turniere erfolgt 

über die ÖVV Online-Maske bis grundsätzlich Mittwoch, 20.00 12:00 Uhr. Ist 

zu diesem Zeitpunkt der Hauptbewerbsraster voll, sind keine weiteren 
Anmeldungen mehr zulässig. Ausnahme: Wildcardregelung nach Pkt. 3.5. Ist 

zum Zeitpunkt des Nennschlusses der Hauptbewerbsraster nicht voll, bleibt 
der Anmeldebutton bis spätestens den Tag vor Turnierbeginn, 18 Uhr 
geöffnet, solange noch Plätze im Hauptbewerb frei sind. Bei Erreichung 

dieser Frist, oder bei einem vollen Hauptbewerbsraster ist keine weitere 
Anmeldung mehr möglich (=vorläufige Setzliste). Auch für Veranstalter ist 

dann die Möglichkeit für Anmeldungen gesperrt. Telefonische Anmeldungen 
oder Anmeldungen per Mail sind nicht zulässig. Nur Teams, welche in dieser 
vorläufigen Setzliste ersichtlich waren, dürfen am Turnier teilnehmen und 

können Ranglistenpunkte erhalten. Nachträgliche Teameintragungen sind 
nicht zulässig.  

 
3. Bei Turnieren, welche an Feiertagen unter der Woche stattfinden werden die 

Fristen in Zusammenarbeit mit dem ÖVV gesondert festgelegt. 

 
4. Ab- und Ummeldungen (Ummeldung= Austausch 1 Spielers eines Teams) für 

Turniere der Kategorie C sowie für Junior-Turniere können bis 24 Stunden 
vor Beginn des Turniers beim Veranstalter vorgenommen werden. Spätere 
Abmeldungen sind nur mehr mit ärztlichem Attest möglich. Das ärztliche 

Attest ist bis spätestens den 2. Werktag nach dem Turnier beim ÖVV 
vorzulegen. Verstöße werden mit 50% Abzug der maximal erreichbaren 

Punkte der jeweiligen Turnierkategorie pro Spieler sanktioniert. Der 
Veranstalter ist verpflichtet, spätestens am Tag vor Turnierbeginn, 20 Uhr, 

http://www.beach-volleyball.at/
http://www.beach-volleyball.at/
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eine endgültige Setzliste mit Hilfe der ÖVV Datenbank online zu generieren. 
Bei der Setzliste ist in erster Linie die Gesamtpunktezahl des Teams 

ausschlaggebend. Sollte Punktegleichheit bestehen, dann wird die maximale 
Einzelpunktezahl eines Spielers des Teams herangezogen. Sollte dann noch 

Punktegleichheit bestehen, entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung. Die 
Setzliste darf auch dann nicht mehr verändert werden, wenn sich ein Team 
aufgrund höherer Gewalt zurückziehen muss. Im Falle einer Qualifikation ist 

die Setzliste für diese am Tag vor der Qualifikation 20 Uhr festzusetzen. 
 

5. Der Veranstalter ist verpflichtet, die Turnierergebnisse bis Sonntag, 22:00 
Uhr online einzugeben. 

 

6. Abmeldungen bei Masters und Aon-Tour Turnieren der Kategorie A und B 
können bis Mittwoch 18 12:00 Uhr, ohne Angabe eines Grundes, beim ÖVV 

vorgenommen werden. Abmeldungen ab diesem Zeitpunkt sind nur mehr mit 
ärztlichem Attest möglich.  Ausnahme: Teilnahme an einem FIVB- oder CEV-
Turnier und keine Heimkehrmöglichkeit bis zum nationalen Turnier. Verstöße 

werden mit 50% Abzug der maximal erreichbaren Punkte der jeweiligen 
Turnierkategorie pro Spieler sanktioniert. Abmeldungen mit ärztlichem Attest 

müssen bis spätestens den 2. Werktag nach dem Turnier belegt werden. Die 
endgültige Setzliste darf bei allen Turnieren ab dem Abend vor Turnierbeginn 
(bzw. die Setzliste der Qualifikation am Tag vor der Qualifikation), 20 Uhr, 

nicht mehr verändert werden, auch nicht wenn sich ein Team 
verletzungsbedingt zurückziehen muss. Ummeldungen bei Turnieren dieser 

Kategorie sind nicht zulässig. 
 
7. Es ist gestattet, sich sowohl für eine Masters-Qualifikation als auch für ein 

Turnier der B-Kategorie oder C-Kategorie der Aon Tour, oder ein Junior-
Turnier anzumelden, welche am gleichen Wochenende stattfinden. Jedoch 

nur, wenn die Masters-Qualifikation nicht am selben Tag wie das Turnier der 
B- oder C-Kategorie oder Juniorturnier stattfindet. Dies ist, zusammen mit 
eindeutiger Angabe einer Turnierpriorität dem ÖVV-Büro und beiden 

Turnierveranstaltern schriftlich und fristgerecht (Anmeldeschluss) 
mitzuteilen. Sollte man die Qualifikation für den Masters Hauptbewerb 

schaffen, ist sofort die Absage an den Turnierveranstalter des betreffenden 
Turniers der B- oder C-Kategorie zu erteilen.  

 

8. Teams, welche bei der Qualifikation eines Turniers ausgeschieden sind, 
dürfen sich bei einem anderen Turnier der Aon Tour bis am Tag vor 

Turnierbeginn, unter Einhaltung der unter Pkt. 11.2. genannten Fristen, 
nachmelden, wenn noch Plätze im Hauptbewerb frei sind.  Diese 

Nachmeldungen sind nur über den ÖVV direkt per Email möglich. Teams, 
welche im Hauptbewerb eines Turniers ausscheiden, dürfen sich nicht bei 
einem anderen Turnier nachmelden. 

 
9. Es ist nicht gestattet, sich sowohl für ein Turnier der Kategorie A als auch für 

ein Turnier der Kategorie B oder C anzumelden, welche am gleichen 
Wochenende stattfinden. Diese Regelung gilt nicht für zeitlich voneinander 
abgegrenzte Eintagesturniere an einem Wochenende. Der Zeitraum des 

Qualifikationsturniers zählt diesbezüglich nicht zum Turnier. 
 

10. Spieler, die nach dem Anmeldeschluss bei zwei Turnieren gemeldet sind, 
welche an einem Wochenende zeitgleich stattfinden, werden mit 25% Abzug 
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ihrer Ranglistenpunkte bestraft. Dies gilt nicht für die gleichzeitige Meldung 
bei einem Masters und einem Turnier der Kategorie B oder C, oder einem  

Juniorturnier sowie die gleichzeitige Meldung bei FIVB/CEV-Turnieren und 
ÖVV-Turnieren. Eine Abmeldung vom gemeldeten Turnier im Bereich ÖVV 

muss von einem Spieler, der bei einem FIVB- oder CEV-Turnier teilnimmt, 
unverzüglich vorgenommen werden, sobald er erkennt, dass er nicht mehr 
am ÖVV-Turnier teilnehmen kann. Spätestens aber bis Donnerstag 20 Uhr. 

 
11. Spieler, die nach dem oben genannten Zeitpunkt bei mehr als einem ÖVV-

Turnier gemeldet sind, werden mit obigen Sanktionen belegt und sind 
zusätzlich für das betreffende Wochenende nicht zur Turnierteilnahme 
zugelassen. 

Ausnahme: Zeitlich abgegrenzte Turniere.  
 

12. Das Nenngeld ist vor dem ersten Spiel des Teams beim Turnierdirektor zu 
bezahlen und beträgt pro Mannschaft: 
 

ú 35,-  für Aon-Tour Kategorie A 
ú 30,-  für Aon-Tour Kategorie B 

ú 20,-  für Aon-Tour Kategorie C 
ú 10,- für Junior Beach und Junior Beach Masters 

 

13. Für die Teilnahme an Qualifikationsturnieren ist die Anwesenheit eines  
Teamvertreters bei der Anmeldung zu Turnierbeginn unbedingt erforderlich.  
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12   PREISGELDER  

 

1. Die Preisgelder für Grand Masters, Masters und die Österreichische 
Meisterschaft werden in der jeweiligen Turnierausschreibung bekannt 

gegeben. 
 

2. Aon-Tour Kategorie A 
 

ú 2.500,- f¿r Herren (max. ú 5.000,-)  in 500er-Schritten 
ú 1.800,- für Damen (max. ú 5.000,-) in 500er-Schritten 

 
3. Aon-Tour Kategorie B 

 

ú 1.000,- für Herren 
ú 1.000,- für Damen 

 
4. Aon-Tour Kategorie C 
 

Bei Kategorie C-Turnieren darf kein Preisgeld ausgespielt werden. Die 
Sachpreise d¿rfen einen Gesamtwert von ú 750 nicht übersteigen. 

 
5. Die Semifinalisten der Masters und Aon Tour Turniere müssen bei der 

Siegerehrung unmittelbar nach dem Finale vollständig anwesend sein. Der 
Turnierdirektor ist berechtigt, die Auszahlung des Preisgeldes für die ersten 
vier Ränge bei Masters und Aon Tour Turnieren erst bei der offiziellen 

Siegerehrung auszuzahlen. Alle anderen Preisgelder sind unmittelbar nach 
Ausscheiden der jeweiligen Teams (und nach ausgeübter 

Schiedsrichtertätigkeit) auszubezahlen. Die Preisgelder müssen 
eigenverantwortlich von den Spielern versteuert werden.  

 

6. Bei der Aon-Tour wird das Preisgeld nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 

 

Platz 
Aon-Tour Kategorie 

A 

Aon-Tour Kategorie 

B 

 

in Prozent des 

ausbezahlten 

Preisgeldes 

In Euro 

1. 26 % 300 

2. 20 % 220 

3. 15 % 160 

4. 11 % 120 

5. 8 % 100 

5. 8 % 100 

7. 6 %  

7. 6 %  

 
7. Bei Internationalen Turnieren ist das Preisgeld in Anlehnung an das FIVB- 

oder CEV Reglement zu verteilen. 
 
8. Bei allen ÖVV Beachvolleyballturnieren in Österreich ist die Vergabe von 

Startgeld verboten. Bei Nichteinhaltung erfolgt eine Sperre des Veranstalters 
sowie der Entzug der ÖVV Lizenz für die betroffenen Spieler. 
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13   RANGLISTE  

 
1. Punkte für die ÖVV-Rangliste können bei allen Turnieren der Masters Serie, 

bei Aon-Tour-Turnieren, Junior Beach Cups, Junior Beach Masters, Junior 
Beach Österreichische Meisterschaften sowie CEV und FIVB-Turnieren 
gesammelt werden. 

 
2. Bei FIVB-Open, FIVB-Challenger, FIVB-Satellites und CEV-Turnieren werden 

für den Hauptbewerb immer Punkte vergeben (siehe Tabelle Kap. 14).  
Für die Qualifikation bei diesen Turnierkategorien werden nur Punkte 
vergeben, wenn mindestens 1 Spiel gewonnen wurde: 

 
- bei FIVB GS und Open bis zum 41. Platz 

- bei FIVB-Challenger und CEV-Turnieren bis zum 33 Platz 
- bei FIVB-Satellite Turnieren bis zum 25. Platz  

 

3. Die ÖVV-Rangliste ist eine Einzelrangliste. Nach dieser Rangliste ist bei allen 
Turnieren in Österreich die Setzliste zu erstellen. Sie ist auch die Richtlinie 

für die Nominierung österreichischen Teams zu internationalen Turnieren. 
Die Punkte eines Teams ergeben sich durch die Addition der individuellen 

Ranglistenpunkte jedes einzelnen Spielers eines Teams. 
 
4. Es zählen immer die besten 8 Turnierergebnisse der letzten 365 Tage. 

 
5. Spieler, die in den letzten 365 Tagen kein Turnier gespielt haben, fallen aus 

der Rangliste. 
 
6. Die Rangliste wird wöchentlich neu erstellt. Falls an einem Montag noch ein 

Turnier abgeschlossen wird, so wird dieses Turnier noch für die Rangliste 
berücksichtigt. Daher wird auch der Pfingstmontag noch zur vorausgehenden 

Woche gehörig gewertet. In begründeten Fällen kann vom ÖVV eine 
abweichende Regelung bekanntgegeben werden. 

 

7. Für die wöchentliche Ranglistenerstellung kann nur ein Turnier pro Spieler 
neu gewertet werden. Dies gilt auch für Spieler mit Juniorlizenz.  

 
8. Auch die Teilnahme an 2 Turnieren, wobei das erste an einem einzelnen  

Feiertag und das zweite am darauf folgenden Wochenende stattfindet, ist 

gestattet. Es wird jedoch nur eines dieser beiden Turniere für die Rangliste 
gewertet. 

 
9. Den Landesverbänden ist es gestattet eine eigene Rangliste, der Spieler im 

Landesverband, zu erstellen und zu führen. Diese Rangliste wird aber auch 

auf der ÖVV-Homepage geführt. 
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14   ÖVV - PUNKTESCHLÜSSEL 2009  

 

 
LMS 

U14 

ÖM 

U14 

LMS 

U16 

ÖM 

U16 

LMS U18 ÖM 

U18 

LMS 

U20 

ÖM 

U20 
LMS  Masters 

 
JM 

U14 

JB 

U16 

JM 

U16 

JB  

U18 

JM U18 JB 

U20 

JM U20 
 

Aon-

Tour B 

Aon-Tour 

A 
CEV-Chall. 

 

JB 
U14  

 
 

Aon-

Tour C / 

Mixed C 

 

 

 Mixed B Mixed A  

     Senioren       

 
 

 
 

 
Quattro-

Mixed 
 

 
    

1. 6 8 11 14 18 22 28 38 50 100 120 

2. 4 7 9 12 15 19 24 32 44 89 108 

3. 3 6 8 10 13 16 21 27 38 78 96 

4. 2 5 7 9 11 14 18 23 33 67 84 

5. 1 4 6 8 10 12 16 20 28 56 72 

7.  3 5 7 9 11 14 17 23 46 61 

9.  2 4 6 8 10 12 15 19 36 50 

13.  1 3 5 7 9 11 13 16 27 40 

17.   2 4 6 8 10 12 13 20 30 

25.   1 3 5 7 9 11 11 16  

33.    2 4 6 8 10 10 14  

35.     3    8 12  

37.     2    6 10  

41.     1    4 8  

49.         2 6  

 

 ÖM FIVB-Chall.  FIVB-Open WM 

 FIVB-Sat CEV-Tour CEV-Fin. FIVB-GS OG 

1. 150 200 600 600 750 

2. 135 180 540 540 675 

3. 120 160 480 480 600 

4. 105 140 420 420 525 

5. 90 120 360 360 450 

7. 75 100 300 300 375 

9. 61 80 240 240 300 

13. 48 60 180 180 225 

17. 32 40 150 150 190 

25. 20 30 120 120 150 

33.  20 90 90 120 

41.    60  

 
 

Punkte bei Qualifikationsturnieren werden gestaffelt vergeben. Keine 
pauschalierten Rankings für alle, in der Qualifikation, ausgeschiedenen Teams. 
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Für die EM U 18 und die WM U 19 werden Punkte in Höhe der A-Kategorie 

Verteilung vergeben. Für die EM U20 werden Punkte in Höhe der Masters-
Verteilung und für EM U23 und die WM U21 werden Punkte in Höhe der 
Verteilung eines FIVB-Satellites vergeben. 

 
Für die USI-WM sollen A-Cup Punkte und für die USI-EM B-Cup Punkte vergeben 

werden, wenn mindestens 1 Spiel gewonnen wurde und die Teilnahme nach 
folgenden Kriterien geregelt wurde: 1 Team aus der USI-ÖMS und 1 Team des 
U23 Nationalteams (über den Nationalteamtrainer). 
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15   TURNIERORGANISATION  

 

1. Alle Turniere der Masters Serie, der Aon Tour und des Junior Beach sind 
streng nach den Spielplänen des ÖVV abzuwickeln und bei Nennung von 

mindestens 50 % der für das jeweilige Turnier, gemäß 2.3., möglichen 
Teams durchzuführen. Ausnahme: 8er-Raster (siehe nächster Punkt). 

 

2. Wenn nicht zumindest 6 Teams an einem Turnier teilnehmen, ist das Turnier 
abzusagen und wird auch nicht für die Rangliste gewertet. 

Ausnahme: Bei Juniorbewerben müssen zumindest 4 Teams teilnehmen, 
damit das Turnier für die Rangliste gewertet wird. 

 

3. Bei Absage eines Turniers mit ausreichender Teilnehmerzahl lt. Pkt. 15.1 und 
15.2 innerhalb 48 Stunden vor Turnierbeginn sind den angereisten Teams die 

Fahrtkosten in der Höhe lt. ÖBB 2. Klasse vom Heimatort innerhalb 
Österreichs zum Turnierort zu ersetzen. Nächtigungskosten sind nicht zu 
ersetzen. 

Die Forderungen können nur geltend gemacht werden, wenn direkt am 
Veranstaltungsort beim Veranstalter ein Erstattungsansuchen schriftlich 

vorgebracht wird. Ausnahme: Absage des Turniers aufgrund höherer Gewalt 
 

4. Bei Turnieren der Kategorie A müssen folgende Informationen online in der 
Turnierinformation bis spätestens 2 Monate vor Turnierbeginn bekannt 
gegeben werden. Bei Turnieren der Kategorie B und C bis spätestens 14 

Tage vor Turnierbeginn. Verstöße werden mit Sanktionen lt. Kapitel 17 
belegt. 

 
+ Raster 
+ Anzahl der Courts 

+ Zählweise (Sätze bis 15 oder 21 Punkte; unter Beachtung von 15.7  
+ Grober Zeitplan (inkl. Flutlichtspiele) 

 
5. Bei Masters-Turnieren, den Österreichischen Meisterschaften der 

Erwachsenen und bei Turnieren der Aon-Tour wird im doppelten K.o.-System 

gespielt. 
(Der ÖVV behält es sich vor für einzelne Bewerbe der Kategorie A eine 

 Austragung im Gruppensystem zu genehmigen. Dies wird jedoch ggf. 
rechtzeitig bekannt gegeben.) Hinsichtlich der Zählweise kommen die 
gültigen FIVB-Regeln zur Anwendung (2 Sätze bis 21, Entscheidungssatz bis 

15 bei jeweils 2 Punkten Mindestdifferenz zum Satzgewinn). 
 

6. Spiele auf 1 Satz sind, ungeachtet auf wie viele Punkte gespielt wird, 
unzulässig. Bei einem Verstoß gegen diese Regel wird der jeweilige 
Veranstalter mit Sanktionen in der Hºhe von ú 150.- belegt. 

Bei Spielen mit 2 Gewinnsätzen auf 15 Punkte gibt es keine technischen 
Auszeiten. Seitenwechsel findet im 1. und 2. Satz alle 7 Punkte statt. Im 

Entscheidungssatz alle 5 Punkte. 
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7. Abweichend vom FIVB-Reglement kommt bei der Aon-Tour (Kategorie A, B 

und C) folgende Zählweise zur Anwendung: Alle Spiele bis zum Semifinale 
werden in 2 Sätzen bis 15 Punkten sowie ggf. einem Entscheidungssatz bis 
15 Punkten bei jeweils 2 Punkten Mindestdifferenz zum Satzgewinn gespielt. 

Ab dem Semifinale hat dann die FIVB-Regel diesbezüglich wieder Gültigkeit.  
Turniere der Kategorie A können aber auch nach den normalen FIVB-Regeln 

gespielt werden. Dies muss jedoch unter Einhaltung der Frist nach Pkt. 15.4 
bekannt gegeben werden. 

 

Bei Turnieren der Aon-Tour wird nach der FIVB-Regelung (2 Sätzen bis 21   
Punkten sowie ggf. einem Entscheidungssatz bis 15 Punkten bei jeweils 2 

Punkten Mindestdifferenz zum Satzgewinn) gespielt. 
 
      Abweichend vom FIVB-Reglement kann bei Turnieren der Kategorie B  

und C, bei rechtzeitiger Bekanntgabe, folgende Zählweise bis zum Semifinale 
zur Anwendung kommen:  2 Sätzen bis 15 Punkten sowie ggf. einem 

Entscheidungssatz bis 15 Punkten bei jeweils 2 Punkten Mindestdifferenz 
zum Satzgewinn.  

 

8. Junior-Cups und Junior-Masters (auch ÖMS) werden im Gruppensystem 
gespielt, ab dem Viertelfinale im einfachen k.o.-System. Die Mannschaften 

werden in den Gruppen gemäß ihrer Ranglistenposition im sog. 
"Serpentinensystem" gesetzt. Die Setzung im Single-Elimination erfolgt nach 
der Platzierung der Teams in den Gruppenspielen. 

 
9. Bei allen ÖVV-Turnieren ist das Coaching verboten. 

 
10. Verantwortlich für die Abwicklung des Turniers ist der Turnierdirektor, der 

dem ÖVV genannt werden muss. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die 

Reglements des ÖVV eingehalten und Vergehen an den ÖVV weitergeleitet 
werden. Er hat die Turnierergebnisse vollständig und termingerecht (bis 

spätestens Sonntag 22 Uhr) über die Online-Datenmaske an die Datenstelle 
des ÖVV-Büros zu übermitteln. 

 

11. Der ÖVV-Supervisor entscheidet bei Masters- und Turnieren der Aon Tour 
Kategorie A, der Turnierdirektor bei Turnieren der Kategorien B und C auch 

über den Abbruch eines Turniers. Ein Turnier ist abzubrechen, wenn die 
äußeren Bedingungen eine ordentliche weitere Abwicklung unmöglich 

machen. Dabei ist die Sicherheit und Gesundheit der Spieler das oberste 
Kriterium. Bei einem Abbruch werden Punkte und Preisgeld für den Platz 
vergeben, den ein Team im schlechtesten Falle erreicht hätte. Es werden nur 

komplett ausgetragene Runden berücksichtigt. Wird ein Turnier 
abgebrochen, bevor nicht mindestens die erste Runde fertig gespielt worden 

ist, so ist das Nenngeld rückzuerstatten und das Turnier nicht zu werten. 
 
12. Ist ein Team bei Anpfiff durch den Schiedsrichter nicht vollständig am Platz 

vertreten, so ist das Spiel als verloren zu werten. Bei Turnieren im doppelten 
k.o.-System muss das Team im Loser Bracket weiterspielen. Sind beide 

Teams nicht vollständig vertreten, so scheiden bei einem Spiel im Losers 
Bracket beide Teams aus. Bei einem Spiel im Winners Bracket müssen beide 
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ins Loser Bracket. Falls im Laufe des Turniers noch beide Teams vollständig 
anwesend sind, muss vor dem entsprechenden Loser Bracket Spiel ein 

Entscheidungsspiel um den Weiterverbleib im Turnier durchgeführt werden. 
Das auf einen Nichtantritt folgende Spiel am selben Court beginnt nach der 

vom Turnierdirektor festgesetzten Einspielzeit. 
 
13. Auf Wunsch ist den Spielern eine 20minütige Pause zwischen zwei Spielen zu 

gewähren. Bei den Masters und den Turnieren der Aon Tour Kategorie A und 
B beträgt die Mindestpause zwischen Semifinale und Spiel um Platz 3 30 

Minuten. Ansonsten hat ein Spiel frühestens 5 Minuten nach Abpfiff des 
vorhergehenden Spiels am selben Court zu beginnen. 

 

14. Für die Einteilung der Schiedsrichter ist bei Masters-Turnieren der 
Hauptschiedsrichter zuständig, der wiederum vom ÖVV-Schiedsrichterreferat 

ernannt wird. Der Hauptschiedsrichter hat weiters dafür zu sorgen, dass die 
Spielregeln während des Turniers einheitlich ausgelegt werden. Bei Aon Tour 
- Turnieren empfiehlt sich ein Technical Meeting mit allen teilnehmenden 

Teams vor Turnierbeginn, bei dem der Turnierdirektor Hinweise zur 
einheitlichen Auslegung der Spielregeln erteilen kann. 

 
15. Bei Turnieren der Kategorie C, sowie bei den Turnieren der Kategorien A und 

B soweit der ÖVV keine Schiedsrichter eingeteilt hat, ist der Verlierer eines 

Spiels verpflichtet, ein darauf folgendes Spiel am selben Tag als 
Schiedsrichter zu leiten. Diese Regelung gilt auch für das Halbfinale, kleine 

Finale und Finale. 
 
16. Der Spielball wird bei jedem Turnier vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.  

 
17. Bei Turnieren, die bei künstlicher Beleuchtung gespielt werden, gilt die 

Mindestluxzahl von 1000 Lux, gemessen 1m über dem Spielfeld an 3 
verschiedenen Punkten des Spielfeldes (Netz sowie die beiden Grundlinien). 
Über die ausreichende Beleuchtung entscheidet für den Fall einer 

Unterschreitung des o.g. Wertes eine Jury bestehend aus Turnierdirektor, 
Supervisor und Spielervertreter. 

 
 

 

16   DOPING  

 
Es gelten die Anti-Dopingregelungen des Internationalen Volleyballverbandes 

(FIVB) sowie die Anti-Dopingbestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes in 
der jeweils aktuellen Fassung, welche die Spielerin/ der Spieler mit Lösen der 

Spielerlizenz anerkennt. 
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17   SANKTIONEN FÜR SPIEL ER 

 

1. Bei Verstößen gegen diese Ausschreibung behält sich der ÖVV das Recht vor, 
Sanktionen zu verhängen. Diese sollten je nach Art des Vergehens Sperren 

für Teilnahmen, Punkteabzug oder Geldstrafen sein. 
 

 

2. Sanktionen während eines Spiels bleiben dem Schiedsrichter vorbehalten und 
werden entsprechend dem jeweils gültigen FIVB-Regelwerk ausgesprochen 

(www.fivb.org). Sanktionen während eines Turniers werden vom 
Turnierdirektor oder vom ÖVV-Supervisor, wenn entsendet, ausgesprochen. 
Sanktionen außerhalb eines Spiels werden vom ÖVV, nach eingegangener 

Meldung des Verstoßes, ausgesprochen (beinhaltet auch 
Sachbeschädigungen während des Spieles). Von ÖVV verhängte Geldstrafen 

können die Folge von in Kraft getretenen Sanktionen sein. 
 

3. Für alle Geldstrafen gilt:  Die Strafe wird auf Anzeige des Veranstalters, 

Turnierdirektors, Hauptschiedsrichters, ÖVV-Supervisors oder anderer Teams 
hin vom ÖVV durch den Referenten Beach Volleyball ausgesprochen. Sollte 

die Strafe nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bezahlt werden, wird 
das Team für weitere Bewerbe gesperrt. Die Strafen sollen auf ein eigenes 
Konto kommen und der Nachwuchsarbeit des ÖVV zukommen.  

 
4. Eine Disqualifikation von einem Turnier bedeutet weiters, dass keine 

Ranglistenpunkte für das jeweilige Team vergeben werden. 
 

5. Nicht pünktliches Erscheinen zum Spiel: Spielverlust 

 
6. Kein Tragen oder mutwillige Beschädigung der vom Turnierveranstalter zur 

Verfügung gestellten Spielerleibchen gemäß der ÖVV-Ausschreibung bzw. 
den Vorgaben der Spielerverpflichtung: Geldstrafe 35,- Euro. Eine 

Fortsetzung des Spiels ist nur mit ordentlichem Leibchen möglich. Steht 
keines zur Verfügung: Sofortiger Abbruch des Spiels. 

 

7. Keine Übernahme der Schiedsrichterverpflichtungen  Geldstrafe in Höhe 
von EUR 100,- bei Kat. A, EUR 50,- bei Kat. B, EUR 30 bei Kat. C. 

 

8. Vorzeitige Abreise vor Beendigung der eigenen Spiele ohne Zustimmung des 

ÖVV-Supervisors oder des Turnierveranstalters  Einbehaltung des 

Preisgeldes und keine Punktewertung bei diesem Turnier für das betroffene 
Team. 

 

9. Eigenmächtiger Spielabbruch des Teams (gilt nicht bei Verletzungen)  
Disqualifikation aus dem laufenden Turnier 

 

10. Keine Teilnahme als Halbfinalist an der Siegerehrung und/oder ĂNichttragenñ 

der offiziellen Spielkleidung bei der Siegerehrung  Einbehaltung des 

Preisgeldes und keine Punktewertung bei diesem Turnier für das betroffene 
Team.  
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11. Benutzung von nichtoffiziellen Getränkeflaschen bzw. Getränkeverpackungen 

an den Courts  Geldstrafe in Hºhe von ú 100 pro Team, bei Wiederholung 

Spielverlust, bei weiterer Wiederholung Disqualifikation vom Turnier (Masters 
und Kat A). 

 

12.  Tragen unterschiedlicher Hosen oder Shirts innerhalb eines Teams bei 

Turnieren der Kategorie A und Masters (inkl. Grand Masters und ÖMS)  

Geldstrafe in Hºhe von ú 25,- pro Team pro Spiel. 
 
 

13. Unsportliches Verhalten auf dem Eventgelände (z. B. Konsumieren von Bier, 
alkoholischen Getränken, oder Zigaretten auf dem Court. Zum Court gehören 

die unmittelbar an den Court grenzenden Flächen, so auch die Tribünen), 
unsportliches Verhalten gegenüber Turnierbeteiligten, also Schiedsrichtern, 
Spielern oder Zuschauern etc.), sowie die Zerstörung von Einrichtungen, die 

in unmittelbaren  Zusammenhang mit dem Turnier stehen ( Werbemittel, 

Equipment, etc.)  je nach Schwere des Verhaltens Geldstrafe in Höhe von 
bis zu ú 1000,- Strafe bzw. Einbehalten des Preisgeldes bzw. Sperre sowie 

das Ersetzen des entstandenen Schadens. 
 

14. Besonders zu beachten ist, dass Spieler, die an Turnieren teilnehmen, die 
nicht beim ÖVV bzw. Landesverband gemeldet bzw. vom ÖVV und jeweiligen 
Landesverband genehmigt sind, für einen Zeitraum von 6 Wochen für alle 

ÖVV/ LV-Volleyballveranstaltungen gesperrt werden. Im Wiederholungsfall 
werden sie für 3 Monate gesperrt. Im 3. Wiederholungsfall wird der Fall an 

das ÖVV-Rechtsreferat verwiesen. 
 

15. Die Gebühr für zur¿ckgewiesene (Ănot initiatedñ) Protestprotokolle (zu Kapitel 
19.6) bei einem Turnier betrªgt ú 50.  

 

16. Wenn ein Spielersteckbrief online Einträge enthält, die dem Sport schaden 
können bzw. gegen moralische und ethische Grundsätze verstoßen, sind nach 

einer ersten schriftlichen Verwarnung folgende Strafen möglich. 
 
1. 25 Euro Geldstrafe  

2. Spielersperre 
 

17. Spieler, die Ihren Verpflichtungen gegenüber dem ÖVV nicht nachkommen, 
können für Turniere gesperrt, Punkte abgezogen bzw. können auch 
Preisgelder einbehalten werden. 

 
18. Bezüglich Rechtsmittel (Berufungsverfahren) gelten die Bestimmungen des 

ÖVV (Disziplinar- und Rechtsmittelordnung). 
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18   SANKTIONEN FÜR VERAN STALTER  

 

1. Bei Verstößen gegen diese Ausschreibung behält sich der ÖVV das Recht vor, 
Sanktionen zu verhängen. Diese sollten je nach Art des Vergehens Sperren 

für Veranstaltungen oder Geldstrafen sein. 
 

2. Für alle Geldstrafen  gilt:  Die Strafe wird auf Anzeige (des Veranstalters, 

Turnierdirektors, Hauptschiedsrichters, ÖVV-Vertreter, anderer Teams) hin 
vom ÖVV durch den Referenten für Beach Volleyball ausgesprochen. Sollte 

die Strafe nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bezahlt werden, wird 
das Team für weitere Bewerbe gesperrt. Die Strafen sollen auf ein eigenes 
Konto kommen und der Nachwuchsarbeit des ÖVV zukommen.  

 
 

 
  

Zu späte Bekanntgabe des Turniermodus lt. Kapitel 

15.4 
ú 50 

Teilnahme von Teams, die nicht in der Setzliste 

ersichtlich waren 

ú 50 pro ungemeldetem 

Team 

Spiele auf nur 1 Gewinnsatz (Verstoß gegen Kapitel 

15.6) 
ú 150 

Anzahl der Courts entspricht nicht den Vorgaben 

der Ausschreibung Kapitel 2 
ú 100 

Spielfeldgröße (8x16m) entspricht nicht den 

Vorgaben 
ú 100 

Kein ausreichender Sicherheitsabstand auf den 

Spielfeldern (3m links/rechts, 4m hinten) 
ú 100 

Sandtiefe zu gering -> Verletzungsgefahr ú 100 

   

Bei A-Cups: Werbevorgaben des ÖVV nicht 

eingehalten in Hinblick auf:  
 

1. Drucksorten (Plakate) ú 250 

2. Banden ú 250 
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19   ÖVV  SCHIEDSRICHTERORDNUN G 2009  

 
1. Für die Einteilung der Schiedsrichter bei den verschiedenen nationalen 

Turnierkategorien (Masters/ÖM, A-Cups, B-Cups, Jun-Masters/ÖM) ist das 
ÖVV Schiedsrichterreferat zuständig. 

 

2. Es hat dafür zu sorgen, dass jedes Jahr vor Saisonbeginn mindestens eine 
Fortbildung für aktive Schiedsrichter stattfindet. Ziel dieses Lehrgangs ist die 

einheitliche Auslegung der internationalen Spielregeln unter Berücksichtigung 
der jeweils aktuellen Richtlinien der FIVB/CEV. 

 

3. Nur Schiedsrichter, die an einem solchen Fortbildungs-Lehrgang 
teilgenommen haben, können zu Spielleitungen herangezogen werden. 

 
4. Bei Bedarf hat es Ausbildungskurse für neue Beach-Schiedsrichter 

auszuschreiben, die bei Turnieren mindestens der Kategorie B-Cup 

stattzufinden haben. Die dabei ausgebildeten Schiedsrichter werden zunächst 
bei Turnieren der Kategorie A und der Junior-Masters-Serie (mit Coaching 

durch erfahrene Schiedsrichter) eingesetzt. 
 

5. Bei Turnieren der Kategorie Masters und den ÖMS werden für den gesamten 
Turnierverlauf (d.h. Qualifikation und Hauptbewerb) jeweils 2 Schiedsrichter 
pro bespieltem Sidecourt und 3 Schiedsrichter für den Centercourt eingeteilt, 

wovon einer davon als Hauptschiedsrichter fungiert und die 
Schiedsrichterbesetzung vor Ort übernimmt. 

 
6. Bei Turnieren der Kategorie Masters und den ÖMS hat das offizielle 

Protestprotokoll der FIVB Gültigkeit. Die Entscheidung über Level 1 Proteste 

obliegt dem Hauptschiedsrichter. Level 2 entfällt. Level 3 Entscheidungen 
obliegen dem ÖVV.  

 
7. Bei Turnieren der Kategorie A werden für beide Spieltage jeweils 2 

Schiedsrichter eingeteilt, wovon einer die Schiedsrichterbesetzung vor Ort 

übernimmt. Ihm obliegt weiters die Entscheidung welche Spiele von den SR 
geleitet werden. Sollte ein Veranstalter zusätzliche offizielle Schiedsrichter 

benötigen, ist beim Schiedsrichterreferat anzufragen, ob zusätzliche 
Schiedsrichter gestellt werden könnten. Diese zusätzlichen Schiedsrichter 
werden vollständig (Schiedsrichtergebühr, Fahrtkosten lt. Kapitel 19, sowie 

ggf. Nächtigungskosten) vom jeweiligen Veranstalter bezahlt. 
 

8. Für Turniere der Kategorie B kann für die letzten vier Spiele ein 
Schiedsrichter angefordert werden, falls dies rechtzeitig (d.h. 14 Tage vor 
dem Spieltermin) bekannt gegeben wird. 

 
9. Bei Turnieren der Junior-Masters-Serie (incl. der ÖM) werden für die letzten 

vier Spiele aller Kategorien jeweils 2 Schiedsrichter eingeteilt, wovon einer 
die Schiedsrichterbesetzung vor Ort übernimmt (Hauptschiedsrichter). 

 

10. Die Entsendung von Schiedsrichtern zu in Österreich stattfindenden 
Turnieren der FIVB und CEV (incl. MEVZA) erfolgt in Absprache mit dem ÖVV 

zu den jeweils gültigen Tarifen. 
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20   ANHANG A  

20.1  ÖVV  SCHIEDSRICHTER - GEBÜHREN 2009  

1. Schiedsrichtergebühren (pro Tag, incl. Tagesdiäten) 

 
a) Masters/Österr.Meisterschaft                                 ú  100,-  

b) A-Cup                                                                    ú    80, -  
c) B-Cup                                                                   ú    50,-  
d) Junior-Masters/Junior ÖMS                                        ú    50,-  

 
 

2. Spesenersatzleistungen 
 

a) Fahrtkosten                               ÖBB 2.Klasse bzw.  Bahnbus  
      bzw. bei Anreise mit dem Auto  
      das halbe amtliche Kilometer  

geld  pro gefahrenem Km  
 

b) Nächtigungskosten (EZ + Dusche)  ab der Anreise  (meist  am Vortag  
des Turnierbeginns )     

 

 
3. Kursgebühren (Aus- und Fortbildungen) 

 
a) Kursbeitrag Beach-Schiedsrichterkurs                    ú   45,-  
 

b) Kursbeitrag Beach-SR-Fortbildung                              ú   15,-  
 

c) Kursgebühr bei SR-Kursen (pro Stunde)                      ú   15,-  
 
d) Tagesdiäten bei SR-Kursen 

    * bis 4 Stunden (halber Tagsatz)                             ú   13,20 
    * über 4 Stunden (ganzer Tagsatz)                             ú   26,40 

 
4. Sonstige Gebühren 
 

a) Haupt-Schiedsrichtergebühr (Masters/ÖMS)                ú  100,- /Tag  
 

b) Strafgebühr für unentschuldigtes Fernbleiben          doppelter Tagsatz  
 
 

Die Kosten von Schiedsrichtergebühren und Spesenersatzleistungen werden vom  
jeweiligen Veranstalter getragen. Die Abrechnung läuft direkt über den 

Veranstalter in bar vor Turnierbeginn. Die Abrechnung von Kursen und 
Fortbildungen erfolgt über den ÖVV (ÖVV). 
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20.2    SPIELERVERPFLICHTUNG  ÖVV BEACH VOLLEYBALL  

 

1. Ich kenne das Regulativ des ÖVV (Ausschreibung ÖVV in der jeweils gültigen 
Fassung) sowie die offiziellen Beach Volleyball-Spielregeln der FIVB an und 
verpflichte mich, diese einzuhalten. Falls ich sie nicht ausreichend kenne, nehme 

ich zur Kenntnis, dass diese unter der Rubrik "Downloads" dieser Homepage 
herunter geladen werden können, und ich für alle Verfehlungen die durch eine 

unzureichende Kenntnis der Reglements begründet sein könnten, selbst 
verantwortlich bin. 
 

2. Ich verpflichte mich, die Weisungen der Turnier- und der Wettkampfleitung zu 
befolgen, sofern diese angemessen und adäquat sind, d.h., nicht gegen 

Rechtsvorschriften verstoßen oder sittenwidrig sind. 
 
3. Ich gestatte den Veranstaltern aller jeweiligen Turniere der Aon-Tour, der 

Masters und Österreichischen Meisterschaft, der Landesmeisterschaften, jeweils 
aller Altersklassen, sowie dem ÖVV, die Nutzung von bei den jeweiligen 

Veranstaltungen aufgenommenem Bildmaterial für die Vermarktung der 
Veranstaltung, oder der jeweiligen Tour, sowie auch die Veröffentlichung in 
Publikationen der Sponsoren. Die Veranstalter und der ÖVV haben weiters das 

Recht, meinen Namen, meine Biografie etc. im Zusammenhang mit der 
jeweiligen Veranstaltung für Presse- und Werbezwecke zu nutzen. 

 
4. Ich verpflichte mich, bei allen Masters und Aon-Tour Veranstaltungen 
unmittelbar vor und nach dem Spiel für eine Pressekonferenz oder 

Medienauftritte auf Wunsch des Turnierveranstalters zur Verfügung zu stehen 
und dabei das offizielle Spieltrikot, wenn vorhanden, zu tragen. 

 
5. Ich verpflichte mich bei Masters Turnieren, auf dem Court nur die vom 
Masters-Ausrichter zur Verfügung gestellten Getränkeflaschen/Dosen zu 

verwenden und diese nach Gebrauch zu entsorgen. 
 

6. Ich verpflichte mich, die Aufwärmzeiten einzuhalten und zum angesetzten 
Zeitpunkt mit dem Spiel zu beginnen. Für den Fall einer Verspätung (Zeitpunkt: 

Anpfiff durch den Schiedsrichter) akzeptiere ich eine Niederlage bzw. 
Disqualifikation. 
 

7. Ich bestätige als ausländischer Spieler, dass ich die Teilnahme mit meinem 
nationalen Verband abgestimmt habe. 

 
8. Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Risiken für meine Teilnahme an den 
Beach Volleyballturnieren bestehen und dass ich bezüglich meines bestehenden 

Gesundheitszustandes auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen teilnehme. 
 

9. Durch die Teilnahme an einem ÖVV Turnier erkenne ich die 
Rahmenbedingungen des jeweiligen Turniers an. Beschwerden bezüglich der 
Turnierbedingungen (Sicherheitsaspekte, udgl.) sind vor Turnierantritt schriftlich 

beim Veranstalter einzureichen. Meine Teilnahme an ÖVV Turnieren erfolgt auf 
eigene Gefahr.  
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10. Ich bestätige, dass ich die Anti-Dopingregelungen des Internationalen 
Volleyballverbandes (FIVB) sowie die Anti-Dopingbestimmungen des Anti-

Doping-Bundesgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung einhalten werde. 
 

11. Ich verpflichte mich, an der Siegerehrung teilzunehmen, wenn ich Platz 1-4 
bei einem Turnier erreicht habe. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ohne 
Absprache mit dem Veranstalter entfällt mein Anspruch auf das gewonnene 

Preisgeld und die erreichten Punkte bei diesem Turnier. 
 

12. Ich stelle mit Ausnahme des Preisgeldes keine weiteren finanziellen 
Ansprüche an den Veranstalter bzw. Ausrichter. Allfällige 
Schadensersatzansprüche sind damit nicht gemeint. 

 
13. Ich verpflichte mich, die Preisgelder eigenverantwortlich zu versteuern. 

 
14. Ich stimme zu, dass der ÖVV mir mehrmals im Jahr einen Newsletter schickt, 
um mich über neue Entwicklungen, Veranstaltungen und Reglements zu 

informieren. 
 

15. Ich erkläre, dass meine Angaben richtig und wahrheitsgetreu sind. 
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20.3  BEACH VOLLEYBALL - SPIELERINFORMATION 2009   

(Liegt online unter www.beach-volleyball.at vor) 
 

Beachlizenz-Nr.: (wird vom ÖVV 

ausgefüllt) 

 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Nationalität: 

Email*: Handy: 

Tel.: PLZ/ Ort: 

Straße:  

Beach Volleyballverein/ Sektion Beach Volleyball des Vereins*: 

* gilt vorbehaltlich der Bestätigung des Vereins 
 

Die Mitgliedschaft in einem Beach Volleyballverein oder der Sektion 
Beach in einem Verein ist Voraussetzung zur Erteilung einer ÖVV  -  Beach 
Volleyball Spielerlizenz. Der Verein muss Mitglied in einem 

Landesverband  des ÖVV sein.  
 

Die Lizenz wird nach dem Online-Absenden der vollständig ausgefüllten 
Spielerinformation und dem Eingang der Lizenzgebühr auf dem ÖVV-Konto Nr. 

00263926806, BLZ 12000 bei der Bank Austria Creditanstalt, und der 
Zustimmung des Vereins zur Vereinsangabe des Spielers versendet.  
 

Wenn ein Spieler die Lizenz bei einem Turnierveranstalter einlöst, muss ein 
entsprechendes Formular händisch ausgefüllt werden. Der Turnierveranstalter 

hat dieses dann an den ÖVV zu faxen. 
 
Die Daten werden zum Zwecke der Überwachung des Spielverkehrs gespeichert. 

Jeder Spieler ist für die Richtigkeit und Aktualisierung der Angaben selbst 
verantwortlich. 

 
Weiters ist ein Fragebogen mit personenbezogenen Daten (Erfolge, persönliche 
Vorlieben, etc.) mit der Anmeldung online auszufüllen, um den Moderatoren eine 

gesammelte Information zur Verfügung stellen zu können. 

 

 
 

 

 

http://www.beach-volleyball.at/
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21   ANHANG B :  

LEITFADEN FÜR DIE TE ILNAHME AN FIVB UND 

CEV- TURNIEREN  2009  

21.1   GRUNDSÄTZLICHES  

 

Nur SpielerInnen, welche folgende Voraussetzungen erfüllen, werden vom ÖVV 
für Turniere der FIVB und CEV angemeldet: 

 
 gültige Lizenz des ÖVV 

 
 FIVB:    

Für FIVB World Tour:  Rechtzeitige Übermittlung von 3 originalen 
Exemplaren des vollständig ausgefüllten ĂWT-01 NF-Playerôs Committmentñ 

sowie ein Original des vollständig ausgefüllten ĂWT-10 Annual Health 
Certificateñ bis spätestens 3 Werktage vor Ende der Anmeldefrist des ersten 
FIVB-World Tour Turniers, an dem das Team teilnehmen möchte.  

Für FIVB Satellite & Challenger Turniere:  Rechtzeitige Übermittlung 
per Fax oder Email des vollstªndig ausgef¿llten ĂFIVB National Federation-

Athlete Agreementñ, bis spªtestens 3 Werktage vor Ende der Anmeldefrist des 
ersten FIVB Satellite oder Challenger Turniers, an dem das Team teilnehmen 
möchte. http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms/Forms.htm 

 

 
 CEV:  Rechtzeitige Übermittlung per Fax oder Email der vollständig 

ausgefüllten Forms ĂBV 07b Players Commitmentò und ĂM3 Medical 

Certificateñ bis spätestens 3 Werktage vor Ende der Anmeldefrist des 

ersten CEV-Turniers, an dem das Team teilnehmen möchte. 

http://www.cev.lu/mmp/online/website/main_menu/downloads/285/300/3

78/index_EN.html 

Die CEV schreibt eine Lizenzgebühr von EUR 10, -  pro SpielerIn und 
Registrierungsgebühren von EUR 100, -  pro Team vor. Wenn sich ein 

Team später als 10 Tage vor Turnierbeginn abmeldet, verrechnet die CEV 
diese Gebühren ebenfalls, auch wenn an keinem CEV-Turnier 

teilgenommen wurde. Die Gebühren werden den Teams nach Ende der 
Saison durch den ÖVV in Rechnung gestellt.  

 

 
An- / Ab- und Ummeldungen werden in allen Fällen nur in Mail- bzw. schriftlicher 
Form (Fax) anerkannt. 

Mündliche Vereinbarungen können für eine spätere Argumentation nicht 
herangezogen werden. 

 
Jeglicher E-Mail- bzw. Faxverkehr mit dem ÖVV bezüglich An- / Ab- und 
Ummeldungen ist aufzubewahren. 

 

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Forms/Forms.htm
http://www.cev.lu/mmp/online/website/main_menu/downloads/285/300/378/index_EN.html
http://www.cev.lu/mmp/online/website/main_menu/downloads/285/300/378/index_EN.html
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Alle CEV- und FIVB-Gebühren Spieler- und Teamregistrierungen betreffend, sind 

von den jeweiligen Teams zu tragen. 
Sollten Strafen von Seiten der FIVB und/oder CEV gegen ein Team 

ausgesprochen werden, so sind diese von den Spielern und Spielerinnen zu 
tragen. Es sei denn, diese können belegen, sich fristgerecht und dem Reglement 

entsprechend ab- oder umgemeldet zu haben. 
  
Der ÖVV behält sich im Allgemeinen eine Bearbeitungsdauer von 3 Werktagen 

vor. 
 

Dieser Leitfaden dient als Hilfestellung und ersetzt kein Regulativ der 
FIVB oder CEV. Genaue Bestimmungen sowie Fristen für An- und Abmeldungen 
sind den jeweiligen Regulativen, welche zum Download auf www.fivb.org bzw. 

www.cev.lu zur Verfügung stehen, zu entnehmen. 
 

 

21.2  FIVB  

21.2.1  ANMELDUNG  

 

Die aktuellen Turniere und Deadlines für die Anmeldung sind dem 
Turnierkalender auf der Homepage der FIVB (www.fivb.org) zu entnehmen. 

 
Die Turnieranmeldungen müssen bis spätestens  3 Werktage  vor der Dead -
line  des jeweiligen Turniers, 12 Uhr  per Mail an info@beach-volleyball.at 

gesendet werden, um online durchgeführt werden zu können. Es werden nur 
jeweils Anmeldungen für das nächste Turnier akzeptiert, es sei denn, es wird 

eine gesonderte Regelung mit dem ÖVV getroffen. 
 
Es werden keine telefonischen Anmeldungen  berücksichtigt. 

 
Die Anmeldungen werden dann vom ÖVV-Büro gesammelt und fristgerecht bei 

der FIVB eingereicht. Die Teilnehmerliste wird von der FIVB veröffentlicht. 
 
Bei Anmeldung nach der Deadline (nur in Ausnahmefällen) wird von der FIVB 

eine Gebühr von $ 1.000,- sowie vom ÖVV eine Bearbeitungsgebühr von EUR 
300,- eingefordert. 

 

21.2.2  ABMELDUNG/UMMELDUNG  

Abmeldungen und Ummeldungen sind im Allgemeinen nur in Ausnahmefällen 
möglich.  
Ab- und Ummeldungen werden vom ÖVV nur dann akzeptiert, wenn das WT/03 

Formular vollständig ausgefüllt per Fax an 01 / 505 74 42 601  gesendet wird. 
 

Abmeldungen ab 14 Tagen vor Turnierbeginn sind nur mehr mit ärztlichem Attest 
möglich. Dieses Attest ist zusammen mit dem WT/03 zu senden. Eine verspätete 

Einreichung einer ärztlichen Bestätigung wird nicht anerkannt. 
 

http://www.fivb.org/
http://www.cev.lu/
http://www.fivb.org/
mailto:info@beach-volleyball.at
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Weiters übernimmt der ÖVV keine Haftung für den Erhalt der Formulare. Das 

jeweilige Team ist verpflichtet, vom ÖVV telefonisch eine Information 
einzuholen und sich den Empfang bestätigen zu lassen .  

 
Der ÖVV behält sich vor, bei Abmeldungen und Ummeldungen ab 14 Tagen vor 

Turnierbeginn, das jeweilige Team vom ÖVV mit folgenden 
Bearbeitungsgebühren zu belasten. Die anfallenden Bearbeitungsgebühren 
werden den Teams am Ende der Saison in Rechnung gestellt: 

 
14 Tage ï 3 Werktage vor Turnierbeginn (12 Uhr):   ú   25,00 

 
ab 3 Werktagen vor Turnierbeginn (12 Uhr):    ú  50,00 
 

Der ÖVV übernimmt jedoch ab 3 Werktagen vor Turnierbeginn (12 Uhr) keine 
Haftung dafür, dass die Abmeldung fristengerecht bei der FIVB eintrifft. 

Sanktionen gehen somit voll zu Lasten des jeweiligen Teams. 
 

21.3   CEV 

21.3.1  ANMELDUNG FÜR EIN TU RNIER  

Die aktuellen Turniere und Deadlines für die Anmeldung sind dem 
Turnierkalender auf der Homepage der CEV (www.cev.lu) zu entnehmen. 

 
Die Turnieranmeldungen müssen bis spätestens  3 Werktage  vor der Dead -
line  des jeweiligen Turniers, 12 Uhr  per Mail an info@beach-volleyball.at 

gesendet werden, um online durchgeführt werden zu können. Es werden nur 
jeweils Anmeldungen für das nächste Turnier akzeptiert, es sei denn, es wird 

eine gesonderte Regelung mit dem ÖVV getroffen. 
 
Es werden keine telefonischen Anmeldungen  berücksichtigt. 

 
Die Anmeldung wird vom ÖVV online durchgeführt. Die Anmeldefrist endet 30 

Tage vor Beginn der Qualifikation eines Turniers. Die SpielerInnen können auf 
der CEV Homepage den aktuellen Anmeldestatus in der Ăentry listñ ¿berpr¿fen. 
Sollten die genannten SpielerInnen zwei Werktage vor Ende der Anmeldefrist 

nicht auf der provisorischen Liste aufscheinen, sollten sie dies unverzüglich dem 
ÖVV melden. 10 Tage vor Turnierbeginn wird die endgültige Teilnahmeliste auf 

der CEV-Homepage veröffentlicht. 
 

21.3.2  ABMELDUNG/UMMEL DUNG  

Abmeldungen und Ummeldungen sind im Allgemeinen nur in Ausnahmefällen 
möglich. Die CEV hebt für jede Um -  oder Abmeldung  eine Bearbeitungsgebühr 

in der Höhe von EUR 50, -  ein. Diese Gebühren werden den Teams nach Ende 
der Saison durch den ÖVV in Rechnung gestellt.  

 
Ab- und Ummeldungen werden nur vom ÖVV akzeptiert, wenn das BV-03 

Formular vollständig ausgefüllt per Email oder Fax an 01 / 505 74 42 601 
gesendet wird. 
 

http://www.cev.lu/
mailto:info@beach-volleyball.at
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Abmeldungen ab 14 Tagen vor Turnierbeginn (ab der Veröffentlichung der 

Registration List) sind nur mehr mit ärztlichem Attest (in englischer Sprache)  
möglich. Dieses Attest ist zusammen mit dem BV-03 zu senden. Eine 

verspätete Einreichung der ärztlichen Bestätigung wird nicht anerkannt 
und von der CEV mit Geldstrafen zwischen EUR 500, -  und 2.300, -  belegt. 

Nimmt ein Team, das sich mit ärztlichem Attest abgemeldet hat, bei einem 
anderen Turnier teil, wird ihm die Teilnahme an weiteren CEV Turnieren für 
unbestimmte Zeit verweigert. 

 
Weiters übernimmt der ÖVV keine Haftung für den Erhalt der Formulare. Das 

jeweilige Team ist verpflichtet, vom ÖVV telefonisch eine Information 
einzuholen und sich den Empfang bestätigen  zu lassen.   
  

Allfällige CEV-Gebühren für Abmeldungen sind vom jeweiligen Team zu tragen. 
 

Der ÖVV behält sich vor, bei Abmeldungen und Ummeldungen ab 14 Tagen vor 
Turnierbeginn, das jeweilige Team vom ÖVV mit folgenden 
Bearbeitungsgebühren zu belasten. Die anfallenden Bearbeitungsgebühren 

werden den Teams am Ende der Saison in Rechnung gestellt: 
 

14 Tage ï 3 Werktage vor Turnierbeginn (12 Uhr):   ú   25,00 
 
ab 3 Werktagen vor Turnierbeginn (12 Uhr):    ú  50,00 

 
 

Der ÖVV übernimmt jedoch ab 3 Werktagen vor Turnierbeginn (12 Uhr) keine 
Haftung dafür, dass die Abmeldung fristgerecht bei der CEV eintrifft. Sanktionen 
gehen somit voll zu Lasten des jeweiligen Teams. 

 
 


